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12 5. Sitzung 

Bonn,  den 8. Juni 1971 

Stenographischer Bericht 

Beginn: 14.00 Uhr 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Die Sitzung ist 
eröffnet. 

Meine Damen und Herren, bevor wir mit unserer 
Arbeit beginnen, habe ich eine traurige Pflicht zu 
erfüllen. 

(Die Abgeordneten erheben sich.) 

Ein Eisenbahnunglück in der Nähe von Radevorm-
wald hat am 27. Mai das Leben von 41 Schulkindern 
und 5 Erwachsenen und zahlreiche Schwerverletzte 
gefordert. Der amtierende Präsident des Deutschen 
Bundestages hat an den Bürgermeister der Stadt 
Radevormwald folgendes Telegramm gerichtet: 

Mit tiefer Erschütterung sind unser aller Ge-
danken bei den Opfern des tragischen Un-
glückes, das über die Bevölkerung Ihrer Stadt 
so viel Leid gebracht hat. 

Ich bitte Sie, den Familien, die das Schicksal so 
hart getroffen hat, das aufrichtige Mitgefühl und 
den Verletzten die besten Genesungswünsche 
des Deutschen Bundestages zu übermitteln. 

Sie haben sich zu Ehren der Verstorbenen von 
den Plätzen erhoben. Ich danke Ihnen. 

Der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundes-
minister für Wirtschaft und Finanzen hat am 
24. Mai 1971 gemäß § 37 Abs. 4 der Bundeshaushalts-
ordnung eine Vorlage betreffend grundsätzliche 
Einwilligung zu einer außerplanmäßigen Ausgabe 
bei Kapitel 10 03 Titel 785 98 übersandt, die als 
Drucksache VI/2220 verteilt ist. Nach einer inter-
fraktionellen Vereinbarung werden derartige Vor-
lagen dem Haushaltsausschuß überwiesen. — Ich 
höre keinen Widerspruch; dann ist es so beschlos-
sen. 

Nach einer interfraktionellen Vereinbarung ist 
Punkt 5 der Tagesordnung abgesetzt. 

Folgende amtliche Mitteilungen werden ohne Ver-
lesung in den Stenographischen Bericht aufgenom-
men: 

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung am 14. Mai 1971 zu den 
nachstehenden Gesetzen einen Antrag gemäß § 77 Abs. 2 GG 
nicht gestellt: 

Gesetz über den Ausbau der Bundesfernstraßen in den Jah-
ren 1971 bis 1985 
Gesetz betreffend die Ä nderung vom 28. September 1970 
der Satzung der Internationalen Atomenergie-Organisation 

Gesetz zu den Verträgen vom 14. November 1969 des Welt-
postvereins 
Gesetz zu dem Vertrag vom 27. Mai 1970 zwischen der Bun-
desrepublik Deutschland und der Republik Liberia über die 
Benutzung liberianischer Gewässer und Häfen durch das 
N. S. „Otto Hahn" 
Gesetz zu dem Übereinkommen vom 1. Juli 1969 über die 
gegenseitige Anerkennung der Beschußzeichen für Hand-
feuerwaffen 

Zum 
Gesetz zur Anpassung verschiedener Vorschriften über die 
Finanzbeziehungen zwischen dem Bund und den Ländern an 
die Neuregelung der Finanzverfassung (Finanzanpassungs-
gesetz — FAnpG) 

hat der Bundesrat in seiner Sitzung am 14. Mai 1971 die Ein-
berufung des Vermittlungsausschusses verlangt. Sein Schreiben 
ist als Drucksache VI/2190 verteilt. 

Der Bundesrat hat in seiner Sitzung am 4. Juni 1971 den nach-
stehenden Gesetzen zugestimmt bzw. einen Antrag gemäß § 77 
Abs. 2 GG nicht gestellt: 

Fünftes Gesetz zur Ä nderung und Ergänzung des Kriegsge-
fangenenentschädigungsgesetzes 
Gesetz zur Änderung des Gesetzes über Personalausweise 
Gesetz zur Kennzeichnung von Bleikristall und Kristall-
glas (Kristallglaskennzeichnungsgesetz) 
Gesetz zu dem Abkommen vom 29. Januar 1970 zwischen 
der Bundesrepublik Deutschland und dem Haschemitischen 
Königreich Jordanien über den Luftverkehr 

Zum 

Gesetz über Wein, Likörwein, Schaumwein, weinhaltige Ge-
tränke und Branntwein aus Wein (Weingesetz) 

hat der Bundesrat in seiner Sitzung am 4. Juni 1971 die Ein-
berufung des Vermittlungsausschusses verlangt. Sein Schreiben 
ist als Drucksache VI/2254 verteilt. 

Der Bundeskanzler hat am 17. Mai 1971 die vom Bundesrat 
in der Sitzung am 14. Mai 1971 beschlossenen Stellungnahmen zum 

Entwurf eines Gesetzes zur Durchführung des langfristigen 
Wohnungsbauprogramms (Wohnungsbauänderungsgesetz 
1971 — WoBauÄndG 1971) 

sowie zum 

Entwurf eines Gesetzes über die Förderung des wissen-
schaftlichen Nachwuchses (Graduiertenförderungsgesetz) 

übersandt, die als zu Drucksachen VI/2117 und VI/2118 verteilt 
sind. 

Die Gegenäußerungen der Bundesregierung zum Wohnungsbau-
änderungsgesetz 1971 und zum Graduiertenförderungsgesetz sind 
als Nachtrag zu Drucksachen VI/2117 und VI/2118 verteilt. 

Der Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten hat 
gegen die nachfolgende, bereits im Amtsblatt der EG verkün-
dete Verordnung keine Bedenken erhoben: 

EWG-Verordnungen Nr. 326 und 327i71 zur Festlegung der 
Grundregeln für die Gewährung der Erstattungen bei der 
Ausfuhr sowie der Kriterien für die Festsetzung der Erstat-
tungsbeträge für Rohtabak 
— Drucksache VI/1767  — 

Der  Bundesminister des Innern hat am 12. Mai 1971 die Kleine 
Anfrage der Abgeordneten Hussing, Dr. Rinsche, Dr. Böhme, 
Pfeifer, Krampe, Frau Dr. Wolf, Müller (Berlin), Zink, Hein 
(Salzgitter-Lebenstedt) und Genossen betr. Abschiebung illega-
ler ausländischer Arbeitnehmer in der Bundesrepublik Deutsch-
land — Drucksache VI/2058 — beantwortet. Sein Schreiben 
ist als Drucksache VI/2194 verteilt. 

Der Bundesminister für Wirtschaft und Finanzen hat am 
17. Mai 1971 die Kleine Anfrage der Abgeordneten Dr. Pohle, 
Leicht, Dr. Althammer und der Fraktion der CDU/CSU betr. 
Haushaltsführung 1971 — Drucksache VI/2137 — beantwortet. 
Sein Schreiben ist als Drucksache VI/2197 verteilt. 

Der Bundesminister für Verkehr und für das Post- und Fern-
meldewesen hat am 19. Mai 1971 die Kleine Anfrage der Ab-
geordneten Mursch (Soltau-Harburg), Engelsberger, Dr. Jobst, 
Müller (Niederfischbach), Dr. Wagner (Trier), Picard, Seiters, 
Schmitt (Lockweiler), Frau Kalinke und Genossen betr. 3. Vier-
jahresplan für den Ausbau der Bundesfernstraßen — Druck-
sache VI/2146 — beantwortet. Sein Schreiben ist als Drucksache 
VI/2207 verteilt. 
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Vizepräsident Dr. Jaeger 
Der Parlamentarische Staatssekretär heim Bundesminister für 

Ernährung, Landwirtschaft und Forsten hat am 18. Mai 1971 die 
Kleine Anfrage der Abgeordneten Müller (Nordenham), Helms, 
Peters (Norden), Lotze, Peters (Poppenbüll), Cramer, Ross, 
Lemp, Wolf und der Fraktionen der SPD, FDP betr. Bereit-
stellung von Bundesmitteln für Anschlüsse von abseits gele-
genen Siedlungen und Einzelgehöften in ländlichen Gebieten an 
eine zentrale oder gemeindliche Wasserversorgung — Druck-
sache VI/2171 — beantwortet. Sein Schreiber) ist als Drucksache 
VI/2211 verteilt. 

Der Bundesminister für das Post- und Fernmeldewesen hat am 
21. Mai 1971 die Kleine Anfrage der Abgeordneten Lampers-
bach, Mursch (Soltau-Harburg), Haase (Kassel), Dr. Marx (Kai-
serslautern) und der Fraktion der CDU CSU betr. Vertrag zwi-
schen der Deutschen Bundespost und der Post der „DDR" 

Drucksache VI/2163 — beantwortet. Sein Schreiben ist dis 
Drucksache VI/2213 verteilt. 

Der Bundesminister für Jugend, Familie und Gesundheit hat 
am 24. Mai 1971 die Kleine Anfrage der Abgeordneten Burger, 
von Thadden, Dr. Götz, Maucher, Frau Griesinger, Frau Stommel 
und Genossen betr. Aggressionen gegenüber behinderten Kin-
dern - Drucksache VI/1944 — beantwortet. Sein Schreiben ist 
als Drucksache VI/2214 verteilt. 

Der Bundesminister für Jugend, Familie und Gesundheit hat 
am 24. Mai 1971 die Kleine Anfrage der Abgeordneten Hussing, 
Müller (Berlin), Dr. Rinsche, Dr. Böhme, Pfeiffer, Krampe, Frau 
Dr. Wolf, Zink und Genossen betr. Gesundheitsbericht der 
Bundesregierung — Drucksache VI/2068 - beantwortet. Sein 
Schreiben ist als Drucksache VI/2215 verteilt. 

Der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister für 
Wirtschaft und Finanzen hat am 26. Mai 1971 die Kleine An-
frage der Abgeordneten Lenzer, Dr. Hubrich, Dr. Probst und der 
Fraktion der CDU/CSU betr. Förderung und Weiterentwicklung 
der Senkrechtstarttechnik (VTOL) im Flugzeugbau — Druck-
sache VI/2148 — beantwortet. Sein Schreiben ist als Drucksache 
VI/2219 verteilt. 

Der Bundesminister für Städtebau und Wohnungswesen hat am 
1. Juni 1971 die Kleine Anfrage der Abgeordneten Baier, Erpen-
beck, Dr. Althammer, Mick und der Fraktion der CDU/CSU betr. 
Wohnungsbaupolitik - Drucksache V1/2154 — beantwortet. Sein 
Schreiben ist als Drucksache VI/2239 verteilt. 

Der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister für 
Wirtschaft und Finanzen hat am 2. Juni 1971 die Kleine An-
frage. der Abgeordneten Burger, Dr. Eyrich, Lenzer, Brück 
(Köln), Frau Griesinger, Baier und Genossen betr. Warenunter-
schiebung im Gaststättengewerbe Drucksache VI 2188 — be-
antwortet. Sein Schreiben ist als Drucksache VI/2248 verteilt. 

Der Parlamentarische Staatssekretär beim Bundesminister des 
Auswärtigen hat am 2. Juni 1971 die Kleine Anfrage der Ab-
geordneten Strauß, Dr. Gradl, Dr. Marx (Kaiserslautern), Kiep, 
Wohlrabe und Genossen betr. die Beziehungen zwischen Chile 
und Deutschland — Drucksache VI/2206 — beantwortet. Sein 
Schreiben ist als Drucksache VI/2252 verteilt. 

Der Präsident des Bundestages hat entsprechend dem Be-
schluß des Bundestages vom 23. Februar 1962 die nachstehen-
den Vorlagen überwiesen: 

Zollvorlagen 
Verordnung über die Erhebung einer Ausgleichsabgabe zur 
Sicherung der deutschen Landwirtschaft 
— Drucksache VI/2210 — 

überwiesen an den Ausschuß für Wirtschaft (federführend), Fi-
nanzausschuß, Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten, Haushaltsausschuß mit der Bitte uni Vorlage des Be-
richts rechtzeitig vor dem Plenum am 29. September 1971 

Dreiundzwanzigste Verordnung zur Änderung der Ausfuhr-
liste — Anlage AL zur Außenwirtschaftsverordnung 
— Drucksache VI/2247 —

überwiesen an den Ausschuß für Wirtschaft mit der Bitte um 
Vorlage des Berichts rechtzeitig vor dem Plenum am 29. Sep-
tember 1971 

Der Präsident des Bundestages hat entsprechend dom Be-
schluß des Bundestages vom 25. Juni 1959 die nachstehenden 
Vorlagen überwiesen: 

EG-Vorlagen 

Verordnung des Rates über die Lieferung von Eiproduk-
ten an das Welternährungsprogramm 
— Drucksache VI/2177 — 

überwiesen an den Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten (federführend), Ausschuß für wirtschaftliche Zusammen-
arbeit mit der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der 
endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Verordnung des Rates (EWG) zur Änderung der Verord-
nungen Nr. 120/67/EWG und Nr. 359/67/EWG über die ge-
meinsame Marktorganisation für Getreide und Reis 
— Drucksache VI/2198 — 

überwiesen an den Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten mit der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig vor 
der endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Verordnung (EURATOM) des Rates zur Änderung der Rege-
lung der Bezüge und der sozialen Sicherheit der Atom-
anlagenbediensteten der Gemeinsamen Kernforschungsstelle, 
die in den Niederlanden dienstlich verwendet werden 
— Drucksache VI/2191 — 

überwiesen an den Innenausschuß (federführend), Haushaltsaus-
schuß mit der Bitte urn Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der 
endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Verordnung des Rates (EWG) zur Änderung der Verordnung I 
 Nr. 359/67/EWG über die gemeinsame Marktorganisation 

für Reis 
Drucksache VI 2208 - 

überwiesen an den Ausschult für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten mit der Bitte um Vorlege des Berichts rechtzeitig vor 
der endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Verordnung des Rates (EWG) über die Destillation der Ne-
benerzeugnisse der Weinbereitung 

— Drucksache VI 2209 — 

überwiesen an den Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten mit der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der 
endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Verordnung (EWG) Nr. 974/71 des Rates vom 12. Mai 1971 
über bestimmte konjunkturpolitische Maßnahmen, die in 
der Landwirtschaft im Anschluß an die vorübergehende 
Erweiterung der Bandbreiten der Währungen einiger Mit-
gliedstaaten zu treffen sind 

überwiesen an den Ausschuß für Wirtschaft (federführend), Aus-
schuß für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten mit der Bitte 
um Berichterstattung innerhalb eines Monats, wenn im Aus-
schuß Bedenken gegen den Vorschlag erhoben werden 

Verordnung des Rates (EWG) zur Festlegung der wesent-
lichsten Handelsplätze für Getreide und der für diese Han-
delsplätze geltenden abgeleiteten Interventionspreise sowie 
des Interventionspreises für Mais und des einzigen abge-
leiteten Interventionspreises für Hartweizen für das Wirt-
schaftsjahr 1971/1972 
— Drucksache VI/2221 — 

überwiesen an den Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten mit der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig vor 
der endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Verordnung des Rates (EWG) zur Festsetzung des Schwellen-
preises für Getreide für das Wirtschaftsjahr 1971/72 
— Drucksache VI/2227 —

überwiesen an den Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten mit der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der 
endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Verordnung des Rates (EWG) über die in der Gemeinschaft 
hergestellten Schaumweine im Sinne von Punkt 12 des 
Anhangs II zur Verordnung (EWG) Nr. 816/70 
Verordnung (EWG) des Rates zur Änderung der Verord-
nung (EWG) Nr. 817/70 hinsichtlich der Qualitätsschaum-
weine bestimmter Anbaugebiete 
— Drucksache VI/2236 - 

überwiesen an den Ausschuß für Jugend, Familie und Gesund-
heit (federrührend), Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten mit der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der 
endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Verordnung des Rates (EWG) zur Festsetzung des Schwel-
lenpreises für geschälten Reis und Bruchreis und des in dem 
Schwellenpreis für vollständig geschliffenen Reis einzube

-

ziehenden Schutzbetrags für das Wirtschaftsjahr 1971/1972 
Verordnung (EWG) des Rates zur Änderung der Verord-
nung Nr. 362/67/EWG hinsichtlich der Ausbeute bei der 
Verarbeitung von Rohreis zu vollständig geschliffenem Reis 
— Drucksache VI/2232 —

überwiesen an den Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten mit der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig  
vor der endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Verordnung des Rates (EWG) über die Eröffnung, Aufteilung 
und Verwaltung von Gemeinschaftszollkontingenten für 
Werkblei und affiniertes Blei der Tarifstelle 78.01 A des 
Gemeinsamen Zolltarifs (Jahr 1971) 

Verordnung (EWG) des Rates über die Eröffnung, Auftei-
lung und Verwaltung eines Gemeinschaftszollkontingents für 
Rohzink der Tarifstelle 79.01 A des Gemeinsamen Zolltarifs 
(Jahr 1971) 

Drucksache VI/2233 —

überwiesen an den Ausschuß für Wirtschaft mit der Bitte urn 
Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der endgültigen Beschluß-
fassung im Rat 

Richtlinie des Rates (EWG) über die Erweiterung des Gel-
tungsbereichs der Richtlinie (EWG) des Rates vom 25. Fe-
bruar 1964 zur Koordinierung der Sondervorschriften für 
die Einreise und den Aufenthalt von Ausländern, soweit sie 
aus Gründen der öffentlichen Ordnung, Sicherheit oder Ge-
sundheit gerechtfertigt sind, auf die Arbeitnehmer, die von 
dem Recht, nach Beendigung einer Beschäftigung im Ho-
heitsgebiet eines Mitgliedstaates verbleiben zu können, Ge-
brauch machen 
— Drucksache VI/2234 — 

überwiesen an den Innenausschuß (federführend), Ausschuß für 
Arbeit und Sozialordnung mit der Bitte um Vorlage des  Be

-

richts rechtzeitig vor der endgültigen Beschlußfassung im Rat 
Verordnung des Rates zur Festsetzung des Grundpreises und 
des Ankaufspreises für Tafeltrauben 
Verordnung des Rates zur Festsetzung des Grundpreises und 
des Ankaufspreises für Pfirsiche 
Verordnung des Rate. zur Festsetzung des Grundpreises und 
des Ankaufspreises für Tomaten 
Verordnung des Rates zur Festsetzung des Grundpreises und 
des Ankaufspreises für Zitronen 
— Drucksache V1/2235 — 
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Vizepräsident Dr. Jaeger 
überwiesen an den Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten mit der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig vor 
der endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Verordnung des Rates zur Änderung des Status des Beam-
ten der Europäischen Gemeinschaften und der Beschäfti-
gungsbedingungen für die sonstigen Bediensteten dieser Ge-
meinschaf ten  

Drucksache VI/2240 - 

überwiesen an den lnnenousschuß (federführend), Haushalts-
ausschuß mit der Bitte um Vorloge  des Berichts rechtzeitig vor 
der endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Verordnung des Rates (FWG) zur Festsetzung der Beihilfe 
für die Erzeugung von Hartweizen für das Wirtschaftsjahr 
1971/72 

Drucksache VI/2241 —

überwiesen an den Ausschuß tür Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten mit der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig vor 
der endgültigen Beschlußfassung im Rot 

Verordnung (EWG) des Rotes über die zeitweilige Ausset-
zung von autonomen Zollsätzen des  Gemeinsamen Zoll-
tarifs für bestimmte Waren (Entwurf) 
Verordnung (EWG) des Rates über die zeitweilige Ausset-

zung von autonomen Zollsätzen des Gemeinsamen "Zolltarifs 
für bestimmte Waren (Vorschlag) 

Drucksache VI/2242 - 

überwiesen an den Ausschuß für Wirtschaft mit der Bitte 
um Vorlage des Berichts rechtzeitig vor der endgültigen Be-
schlußfassung im Rot 

Verordnung des Rates (EWG) über die Einfuhr von Fische-
reierzeugnissen mit Ursprung in Marokko in die Gemein-
schaft 
Verordnung (EWG) des Rates über die Einfuhr von Fische

-

reierzeugnissen mit Ursprung in Tunesien in die Gemein

-

schaft 
- Drucksache VI/2243 - 

überwiesen an den Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten mit der Bitte um Vorlage des Berichts rechtzeitig vor 
der endgültigen Beschlußfassung im Rat 

Meine Damen und Herren, wir kommen zu Punkt 1 
der Tagesordnung: 

Fragestunde 
— Drucksache VI/2244 

Wir beginnen mit den Fragen aus dem Geschäfts-
bereich des Bundesministers für Wirtschaft und Fi-
nanzen. Die Frage 37 ist von dem Abgeordneten 
Höcherl eingebracht. — Er ist nicht im Saal. Dann 
wird die Frage schriftlich beantwortet. Die Antwort 
wird als Anlage abgedruckt. 

Ich rufe die Frage 38 des Abgeordneten von 
Thadden auf: 

Wie beurteilt die Bundesregierung das Ausmaß der Gefähr-
dung der besonders stark exportorientierten saarländischen Wirt-
schaft durch die währungspolitischen Beschlüsse? 

Herr Staatssekretär Rosenthal, bitte! 

Rosenthal, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Wirtschaft und Finanzen: 
Es deuten keine Anzeichen auf eine Gefährdung der 
Beschäftigung in der saarländischen Wirtschaft 
durch die stabilitätspolitischen Bemühungen der 
Bundesregierung hin. Wenn die vorübergehende 
marktwirtschaftskonforme Freigabe des Wechsel-
kurses der D-Mark zu etwas größeren Ausschlägen 
in den Devisenkursen führt, so handelt es sich hier 
um ein Datum, auf das sich die Unternehmer in 
einer Marktwirtschaft flexibel einstellen können und 
sollen. Gerade auch die Wirtschaft ist, wie das Ge-
spräch vom 4. Juni im Rahmen der Konzertierten 
Aktion erneut bewies, daran interessiert, daß 
extreme Liquiditätszuflüsse eingedämmt werden; die 
Wirtschaft hat entsprechenden Maßnahmen zuge-
stimmt. Das angestrebte Mehr an binnenwirtschaft-
licher Stabilität stärkt zudem von der Kostenseite 
her die Position der deutschen Exportwirtschaft auf 

den internationalen Märkten. Das gilt für alle 
Bundesländer. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter von Thadden. 

von Thadden (CDU/CSU) : Ist die Bundesregie-
rung bereit, die Behauptung in der saarländischen 
Presse zu überprüfen, daß durch ,die währungspoliti-
schen Maßnahmen nicht zuletzt die saarländische 
Straßenbauindustrie besonders hart getroffen wurde, 
was dadurch deutlich wird, daß von den ausgeschrie-
benen Aufträgen in den ersten fünf Monaten dieses 
Jahres etwa nur die Hälfte tatsächlich in Angriff 
genommen werden konnte? 

Rosenthal, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Wirtschaft und Finanzen: 
Herr Kollege, wir sind gern bereit, das zu überprü-
fen. Ich weise aber darauf hin, daß es sehr proble-
matisch ist, in Einzelfällen Ausnahmen bei solchen 
Maßnahmen zu machen, denn solche Ausnahmen 
könnten leicht die gesamte stabilitätpolitische Situ-
ation verwässern. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine zweite Zu-
satzfrage, Herr Abgeordneter von Thadden. 

von Thadden (CDU/CSU) : Kennt die Bundes-
regierung auch die besondere Notlage der saar-
ländischen Druckereiindustrie, die bereits einmal 
durch zeitlich fast zusammenfallende Franc-Abwer-
tung und D-Mark-Aufwertung hart getroffen wurde 
und die in den letzten Monaten zusätzlich darunter 
zu leiden hat, daß die für sie sehr wichtigen Auf-
träge aus dem EWG-Raum aus Kostengründen im-
mer mehr in andere EWG-Länder abwandern? 

Rosenthal, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Wirtschaft und Finanzen: 
Herr Kollege, ich bezweifle nicht, daß einzelne In-
dustrien von dieser gesamtwirtschaftlichen Maß-
nahme stärker betroffen werden als andere. Ich 
möchte hier aber darauf hinweisen, daß Industrie-
gruppen, die in ihrer Exportquote vom Bundesdurch-
schnitt deutlich abweichen, nicht mehr als 6 % am 
Gesamtexport der ..saarländischen Industrie aus-
machen. Stahl und Kohle werden wegen der beson-
deren Abmachungen von dem Floating ja nicht be-
troffen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Dann komme ich 
zur Frage 39 des Abgeordneten von Thadden: 

Kann das Saar/Westpfalz-Programm auch nach den währungs-
politischen Beschlüssen der Bundesregierung ungekürzt fortge-
setzt werden, soweit es die Beteiligung des Bundes an den 
Kosten betrifft? 

Rosenthal, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Wirtschaft und Finanzen: 
Für den gesamten Bundeshaushalt sind auf Grund 
der konjunkturellen Erfordernisse generelle Ver-
fügungsbeschränkungen getroffen worden. Davon 
werden auch die Mittel des regionalen Förderungs-
programms berührt. Der schon verfügbare Betrag 
wurde den Ländern jedoch bereits zugewiesen. Eng-
pässe sind bisher in keinem Bundesland aufgetreten. 



7204 	Deutscher Bundestag — 6. Wahlperiode — 125. Sitzung. Bonn, Dienstag, den 8. Juni 1971 

Parlamentarischer Staatssekretär Rosenthal 

Der Bundesminister für Wirtschaft und Finanzen 
hat bereits mehrfach erklärt, daß er bei einem im 
späteren Verlauf des Jahres von den Ländern nach-
gewiesenen dringenden Bedarf angesichts der 
mangelnden Leistungskraft der wirtschaftlich 
schwachen Gebiete eine flexible Handhabung der 
Verfügungsbeschränkung zu ermöglichen suchen 
wird. 

Im übrigen ist darauf hinzuweisen, wie ich so-
eben auf Ihre Zusatzfrage bereits gesagt habe, daß 
ein wirksames Stabilisierungsprogramm, wie es 
auch die Opposition vielfach gefordert hat, grund-
sätzlich nicht einen Katalog von Ausnahmen ge-
stattet. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage 
des Herrn Abgeordneten von Thadden. 

von Thadden (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
besteht die Besorgnis, daß die vorgesehene Kosten

-

Nutzen-Analyse für den Bau des Saar-Pfalz-Kanals 
durch die Schwierigkeiten finanzieller Natur, in 
denen der Bund steckt, irgendwie hinausgeschoben 
werden könnte? 

Rosenthal, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Wirtschaft und Finanzen: 
Das, Herr Kollege, müßte ich prüfen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Keine weitere Zu-
satzfrage. 

Dann komme ich zu den Fragen 40 und 41 des Ab-
geordneten Schedl. — Die beiden Fragen werden 
schriftlich beantwortet, da der Fragesteller nicht 
anwesend ist. Die Antworten werden als Anlage 
abgedruckt. 

Die Fragen Nr. 42 und 43 sind zurückgezogen. 

Ich danke Ihnen, Herr Staatssekretär. 

Die weiteren Fragen werden durch den Herrn 
Staatssekretär Hermsdorf beantwortet. Zuerst die 
Frage 44 des Abgeordneten Offergeld: 

Bis wann werden voraussichtlich die Verhandlungen mit der 
Schweiz über eine Neufassung des Doppelbesteuerungsabkom-
mens Deutschland—Schweiz abgeschlossen? 

Bitte sehr, Herr Staatssekretär! 

Hermsdorf, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Wirtschaft und Finanzen: 
Herr Kollege Offergeld, die Verhandlungen zur 
Revision des deutsch-schweizerischen Doppel-
besteuerungsabkommens wurden 1965 von deut-
scher Seite eingeleitet. Wegen des bestehenden 
Steuergefälles sind bei ihnen außerordentlich 
schwierige und vielschichtige Sachverhalte zu lösen. 
In der jüngsten Phase der Verhandlungen, zuletzt 
im Mai 1971 in Bonn, hat sich eine wesentliche An-
näherung der Standpunkte ergeben. Ein genauer 
Zeitpunkt für den Abschluß der Verhandlungen 
läßt sich naturgemäß nicht voraussagen. Unsere 
Bemühungen sind jedoch darauf gerichtet, die Ver-
handlungen noch in diesem Monat mit dem Ziel 
ihres Abschlusses durch Paraphierung eines Ab-
kommensentwurfs fortzuführen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Keine Zusatzfrage. 

Dann komme ich zur Frage 45 des Abgeordneten 
Offergeld: 

Sieht die Bundesregierung Möglichkeiten, evtl. in Zusammen-
arbeit mit der Schweiz, den Vertrieb von Werbeschriften zu ver-
hindern, in denen durch Schweizer Firmen Unterstützung zur 
Steuerhinterziehung in Deutschland angeboten wird (vgl. z. B. 
Frankfurter Rundschau vom 19. Mai 19711? 

Hermsdorf, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Wirtschaft und Finanzen: 
Die Bundesregierung hat mit Befremden festgestellt, 
daß bekannte ausländische Büros verstärkt dazu 
üb erg ehen, Unterstützung zu Steuerhinterziehungen 
in Deutschland anzubieten. Der von Ihnen erwähnte 
Fall ist ein sehr unerfreuliches Beispiel dieser Art. 

Presseanzeigen oder Rundschreiben aus dem Aus-
land, die zur Steuerhinterziehung auffordern, sind 
im Rahmen des § 111 unseres Strafgesetzbuchs und 
nach den geltenden Nebenbestimmungen strafbar. 
Die Einleitung der Strafverfolgung ist Sache der zu-
ständigen Landesbehörden. Die Bestrafung der Täter 
ist allerdings dadurch behindert, daß die Urheber 
solcher Werbefeldzüge im Ausland sitzen und 
Rechtshilfe meist nicht zu erwarten ist. Die Steuer-
fahndungsstellen der Landesfinanzverwaltungen 
sind auf diese Praktiken hingewiesen und werden 
sie verfolgen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Keine Zusatzfrage. 

Dann komme ich zu den Fragen 46 und 47 des 
Abgeordneten Wolfram. — Die beiden Fragen wer-
den schriftlich beantwortet, da der Fragesteller nicht 
im Saale ist. Die Antworten werden als Anlage ab-
gedruckt. 

Ich komme zur Frage 48 des Abgeordneten Dr. 
Abelein. — Auch diese Frage wird wegen Ab-
wesenheit des Fragestellers schriftlich beantwortet. 
Die Antwort wird als Anlage abgedruckt. 

Ich komme zu den Fragen 49 und 50 des Ab-
geordneten Dr. Evers: 

Entspricht es den Vorstellungen der Bundesregierung, daß die 
Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder ihren Versor-
gungsberechtigten Briefe ohne Anrede, Grußformel und persön-
liche Unterschrift des Zeichnenden zukommen läßt, und daß diese 
Anstalt es nicht für erforderlich hält, Kürzungen der Versor-
gungsrenten infolge von Neuberechnungen in allgemein ver-
ständlicher Sprache zu erläutern? 

Beabsichtigt die Bundesregierung, im Sinne ihres Verspre-
chens, „mehr Demokratie zu wagen", hier kurzfristig Abhilfe zu 
schaffen? 

Hermsdorf, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Wirtschaft und Finanzen: 
Herr Kollege Evers, nach der Geschäftsanweisung der 
Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder, die 
als autonome Anstalt des öffentlichen Rechts ledig-
lich der Aufsicht des Bundesministers für Wirtschaft 
und Finanzen untersteht, sind im Schriftverkehr der 
Anstalt mit Privatpersonen die gebräuchlichen Höf-
lichkeitsanreden und Grußformeln zu verwenden. 
Von der Verwendung der Höflichtkeitsformel wird 
allerdings bisher in Ausnahmefällen abgesehen, 
insbesondere in förmlichen, meist maschinell er-
stellten Mitteilungen. 

Nach dieser Geschäftsanweisung sind auch alle 
Schreiben an die Anstalt von dieser höflich, knapp 
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und klar zu beantworten. Hiernach ist die Anstalt 
bestrebt, künftig die üblichen Höflichkeitsformeln 
auch in diesen Ausnahmefällen, die vereinzelt zu 
Beschwerden geführt haben, zu berücksichtigen. Sie 
prüft zur Zeit, ob eine solche Maßnahme schon jetzt 
in das laufende Maschinenprogramm eingearbeitet 
werden kann oder ob dies erst bei der Erstellung 
eines neuen Maschinenprogramms durchgeführt 
werden kann. 

Dagegen muß die Unterschrift des Zeichnenden 
auf Reinschriften, die Mitteilungen an Privatperso-
nen oder Schreiben im Umdruckverfahren betreffen, 
wegen der Verwaltungssituation der Anstalt nach 
wie vor regelmäßig beglaubigt werden. Entspre-
chend allgemeiner Verwaltungsübung, die beispiels-
weise auch in der Gemeinsamen Geschäftsordnung 
der Bundesministerien zum Ausdruck kommt, ist die 
handschriftliche Vollziehung von Reinschriften auf 
Ausnahmen zu beschränken. 

Die Schwierigkeit der Erläuterung der Renten-
bescheide der Versorgungsanstalt des Bundes und 
der Länder liegt in der Kompliziertheit des neuen 
Satzungsrechts begründet, das sowohl spezifisch 
zusatzversicherungs- und sozialversicherungsrecht-
liche Elemente als auch solche des Beamtenversor-
gungsrechts in sich vereinigt. Mit Rücksicht auf den 
Umfang der Verwaltungsarbeit der Anstalt, die die 
größte Zusatzversorgungseinrichtung des öffent-
lichen Dienstes in der Bundesrepublik Deutschland 
darstellt, muß die Rentenberechnung — nicht anders 
als bei den sonstigen Zusatzversicherungseinrich-
tungen des öffentlichen Dienstes — in erster Linie 
durch eine Bezugnahme auf die Satzungsbestim-
mungen, die allen Versicherten und Rentnern der 
Anstalt übersandt worden sind, erläutert werden. 

Außerdem hat die Anstalt im Rahmen ihrer Auf-
klärungsarbeit ein Merkblatt über die Versorgungs-
rente für Versicherte mit Berechnungsbeispiel und 
Schema für die Selbstberechnung einer Versorgungs-
rente herausgebracht, um allen am Satzungsrecht 
interessierten Stellen und Personen das Verständnis 
für. das Leistungsrecht der Anstalt zu erleichtern. 
Ziel einer weiteren Intensivierung der Öffentlich-
keitsarbeit der Anstalt wird es sein, Versicherte und 
Rentner in den Stand zu setzen, sich ohne größere 
Schwierigkeiten selbst mit dem neuen Satzungsrecht 
vertraut zu machen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage 
des Abgeordneten Evers. 

Dr. Evers (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, bei 
allem Verständnis für die Notwendigkeit, häufig 
vorkommende Verwaltungsvorgänge zu rationali-
sieren, meinen Sie nicht, daß ein Vorgang, in dem 
eine fühlbare Kürzung einer Rente nach monate-
langem Bezug mitgeteilt wird, ein ungewöhnlicher 
Vorgang ist, der einer individuellen Behandlung 
wert wäre? 

Hermsdorf, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Wirtschaft und Finanzen: 
Ich meine durchaus, daß das ein ungewöhnlicher 
Vorgang ist. Aber bei der Vielzahl der Fälle und 

der umfangreichen Arbeit, die die Anstalt zu be-
wältigen hat, ist es natürlich schwierig, in jedem 
Einzelfall eine entsprechende Antwort zu finden. 
Ich bin der Auffassung, daß man sich in solchen 
Fällen direkt mit der Versorgungsanstalt in Ver-
bindung setzen sollte. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine weitere Zu-
satzfrage des Abgeordneten Evers. 

Dr. Evers (CDU/CSU) : Würden Sie bereit sein, 
wenn ich Ihnen den spezifischen Fall zur Kenntnis 
bringe, in diesem Fall der Anstalt beispielhaft zu 
empfehlen, in einer bestimmten Weise tätig zu 
werden? 

Hermsdorf, Parlamentarischer Staatssekretär 
beim Bundesminister für Wirtschaft und Finanzen: 
Ich würde das gerne tun. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Keine weiteren 
Zusatzfragen mehr. Ich danke Ihnen, Herr Staats-
sekretär. 

Ich komme zu den Fragen aus dem Geschäfts-
bereich des Bundesministers der Justiz. Ich rufe die 
Fragen 1 und 2 des Abgeordneten Orgaß auf. Der 
Abgeordnete ist nicht im Saal. Die Fragen werden 
schriftlich beantwortet. Die Antworten werden als 
Anlagen abgedruckt. Herr Staatssekretär, ich brau-
che Sie nicht zu bemühen. Ich danke Ihnen für Ihr 
Erscheinen. 

Ich komme zum Geschäftsbereich des Bundesmini-
sters der Verteidigung. Ich rufe die Frage 3 des 
Abgeordneten Josten auf: 

Wieweit treffen Meldungen des Nachrichtenmagazins „Der 
Spiegel", Nr. 22 vom 24. Mai 1971, zu, daß Navigationsfehler 
und Schlamperei bei der Marine Millionen DM kosten und 
so auch durch mangelnde Aufmerksamkeit bei dem Flaggschiff 
„Lütjens" ein Schaden von ca. 20 Millionen DM entstanden ist? 

Bitte schön, Herr Staatssekretär! 

Berkhan, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister der Verteidigung: Herr Kollege 
Josten, es trifft zu, daß zur Reparatur von Schäden 
auf dem Zerstörer „Lütjens", für die einmal Navi-
gationsfehler, das andere Mal mangelndes Verant-
wortungsgefühl eines Soldaten ursächlich sind, er-
hebliche Beträge aufgewendet werden mußten. Die 
Kosten der Reparatur des durch Wassereintritt be-
schädigten Flugkörperrechners betragen zirka 
1 Million DM. Als Folge der Grundberührung sind 
Aufwendungen in Höhe von zirka 2,5 Millionen DM 
erforderlich geworden. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Josten. 

Josten (CDU/CSU): Herr Staatssekretär, trifft es 
zu, daß die Schadensmeldungen von seiten der 
Marine, die durch menschliches Versagen entstanden 
sind, in den letzten Jahren gestiegen sind? 

Berkhan, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister der Verteidigung: Herr Kollege, 



7206 	Deutscher Bundestag — 6. Wahlperiode — 125. Sitzung. Bonn, Dienstag, den 8. Juni 1971 

Parlamentarischer Staatssekretär Berkhan 
durchschnittlich haben wir Havarien, die zu einem 
finanziellen Aufwand von etwa 4 Millionen DM pro 
Jahr geführt haben, eine Summe, die dem Vergleich 
von Aufwendungen zur Beseitigung ähnlich ge-
arteter Schäden durchaus standhalten. In diese 
Kosten einbezogen sind auch Schäden auf Grund 
höherer Gewalt und Schäden, für die Dritte dem 
Bund Schadensersatz zu leisten haben. 

Es stimmt, daß diese beiden Havarien einen be-
sonderen Kostenbetrag verursacht haben. In den 
Jahren 1967 bis 1970 ereigneten sich 13 Havarien, 
die auf Navigationsfehler zurückzuführen sind. 
Wenn ich also die Havarie der „Lügens" in der 
Kieler Förde weglasse, ergibt sich für zwölf Hava-
rien eine Summe von 570 000 DM. Wenn ich Ihnen 
dann noch sage, daß eine einzige von diesen zwölf 
Havarien eine Summe von 290 000 DM ausmacht, so 
ist klar, daß diese beiden Havarien der „Lütjens" 
besonders teuer geworden sind. Ich kann aber nicht 
sagen, daß die Zahl der Havarien bei der Marine 
insgesamt gesehen in den letzten Jahren besonders 
stark angestiegen wäre. Ich versuchte soeben, zu 
erklären, daß es sich nur um diese beiden Sonder-
fälle handelt. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine zweite Zu-
satzfrage, Herr Abgeordneter Josten.  

Josten (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, wären 
Sie bereit, zu prüfen, welche Möglichkeiten Ihrem 
Ministerium in Verbindung mit den Marineausbil-
dungseinheiten zur Verfügung stehen, um durch 
bessere Ausbildung Schäden zu vermeiden, wodurch 
Geld gespart würde und die Leistungsfähigkeit 
unserer modernen Flotte sichergestellt bliebe? 

Berkhan, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister der Verteidigung: Herr Kollege 
Josten, das ist unser ständiges Bemühen. Ich will 
die Marineführung aber gern noch einmal darauf 
hinweisen, daß hier im Hause der Eindruck ent-
standen ist, wir könnten noch mehr tun. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Wir kommen damit 
zur Frage 7 des Abgeordneten Dr. Gölter, die  ur-
sprünglich vom Herrn Bundesminister für Bildung 
und Wissenschaft beantwortet werden sollte: 

Wie beurteilt die Bundesregierung die Erklärung „Gegen 
Wehrpropaganda und Diskriminierung der Kriegsdienstverweige-
rung in den Schulen", die der Bundesvorstand der Gewerkschaft 
Erziehung und Wissenschaft veröffentlicht hat? 

Bitte sehr, Herr Staatssekretär! 

Berkhan, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister der Verteidigung: Herr Kollege Dr. 
Gölter, uns liegt nur ein Brief der Gewerkschaft 
Erziehung und Wissenschaft vom 6. Mai 1971, unter-
schrieben von ihrem Vorsitzenden Erich Frister, vor. 
Dieser Brief befindet sich in der Bearbeitung. Er 
enthält keine Erklärung „Gegen Wehrpropaganda 
und Diskriminierung der Kriegsdienstverweigerung 
in den Schulen". Das scheint mir aus der Presse ent-
nommen zu sein. Wenn die Beantwortung abge-
schlossen ist, werden wir den Brief an den Vor-
sitzenden der Gewerkschaft Erziehung und Wissen

-

schaft veröffentlichen. Ich bitte Sie, sich bis dahin zu 
gedulden. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Dr. Gölter. 

Dr. Gölter (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, da 
es mittlerweile bekannt und unstrittig ist, daß die 
Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft eine der-
artige Erklärung veröffentlicht hat, frage ich die 
Bundesregierung, ob sie bereit ist, diese Erklärung 
in die Beantwortung des Briefes an Herrn Frister 
mit aufzunehmen bzw. zu berücksichtigen und sie 
sich gegebenenfalls von der GEW zu beschaffen. 

Berkhan, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister der Verteidigung: Herr Dr. Gölter, 
das letztere werde ich nicht tun. Aber da Sie an-
scheinend im Besitz dieser Erklärung sind, wäre es 
eine freundliche Hilfe für die Regierung, wenn Sie 
mir eine Ablichtung zukommen ließen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Ich danke Ihnen, 
Herr Staatssekretär. 

Wir kommen zu den Fragen aus dem Geschäfts-
bereich des Bundesministers für Städtebau und Woh-
nungswesen, zunächst zur Frage 4 des Abgeord-
neten Baier: 

Warum hat der Bundesminister für Städtebau und Wohnungs-
wesen nicht auf die Reformvorschläge zu einem „sozial pro-
grammierten Individualförderungs-System", wie sie Professor 

Hans K. Schneider, Köln, vorgelegt hat, und die nach seinen 
Aussagen bei größerer Effizienz weniger öffentliche Mittel be-
nötigen, reagiert bzw. sie dem Deutschen Bundestag zur Kennt-
nis gegeben? 

Herr Staatssekretär Ravens! 

Ravens, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Städtebau und Wohnungswesen: 
Herr Kollege Baier, das von ihnen erwähnte Gut-
achten, über das Professor Schneider beim letzten 
Königsteiner Gespräch referiert hat, geht auf einen 
Forschungsauftrag des Wissenschaftsrates der 
GEWOS, der Gesellschaft für Wohnungs- und Sied-
lungswesen in Hamburg, zurück. Es ist vor wenigen 
Tagen veröffentlicht worden. Es handelt sich hier-
bei also um ein Gutachten, das von privater Seite 
in Auftrag gegeben wurde. Bisher war es nicht 
üblich, solche privat in Auftrag gegebenen Gut-
achten dem Bundestag durch die Bundesregierung 
offiziell zuzuleiten. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Baier. 

Baier (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, darf ich 
Sie fragen, wie Sie nunmehr zu diesem Gutachten 
stehen, wenn Professor Schneider feststellt, daß die 
staatliche Wohnungsbaupolitik weit wirksamer 
wäre, wenn sie, statt an der Objektförderung fest-
zuhalten, zu einem „sozial programmierten Indivi-
dualförderungs-System" übergingen. 

Ravens, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Städtebau und Wohnungswesen: 
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Diese Frage, die Herr Professor Schneider 1966 schon 
einmal in einem ersten Gutachten angesprochen hat, 
ist in der bisherigen Diskussion sowohl von den 
Wohnungsressorts der Länder als auch vom zu-
ständigen Bundesministerium verneint worden. Die 
Bundesregierung hat erst in ihrem Jahreswirtschafts-
bericht 1971 noch einmal festgestellt, daß sie in der 
Förderung des sozialen Wohnungsbaues an der 
Kombination von Objekt- und Subjektsubventionen 
festhalten wird. Ein Verzicht auf die Objektsubven-
tion würde eine zielgerichtete Ausweitung des 
Wohnungsbaues für bestimmte Personengruppen 
und Regionen beeinträchtigen. Erst recht kann die 
Bundesregierung angesichts der Lage auf den Woh-
nungsmärkten Vorschläge für eine Überführung 
des Sozialwohnungsbestandes, so wie es von Pro-
fessor Schneider vorgeschlagen wird, in den freien 
Wohnungsmarkt nicht aufgreifen, da sie zu erheb-
lichen Mieterhöhungen führen müßte. 

Herr Professor Schneider hat nun in seinem jüngst 
veröffentlichten Gutachten nachzuweisen versucht, 
daß sein Vorschlag im Effekt billiger sei. Er sagt 
aber selbst schon im Vorwort und an einigen an-
deren Stellen, daß er bei all seinen Berechnungen 
von Hypothesen ausgehe, die nicht beweisbar seien. 
Das, glaube ich, sagt auch etwas aus über den Wert 
der Zahlen, die dann am Ende gefunden wurden. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine zweite Zu-
satzfrage. 

Baier (CDU/CSU): Herr Staatssekretär, darf ich 
Sie bei der Skepsis gegenüber den Vorschlägen von 
Professor Schneider fragen, ob Sie angesichts der 
Tatsache, daß man heute auch mit mehr Förderungs-
mitteln bei den steigenden Baukosten weniger bauen 
kann als früher, in Ihrem Hause andere Überlegun-
gen haben, um eine höhere Effektivität im Woh-
nungsbau zu erzielen. 

Ravens, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Städtebau und Wohnungswesen: 
Sie wissen, Herr Kollege Baier, daß wir z. B. im 
Regionalprogramm zu einer ganz anderen Art der 
Förderung mit Aufwendungsdarlehen übergegangen 
sind, und Sie wissen, daß die Länder, die letzten 
Endes die Einsatzrichtlinien für die Mittel, die sie 
durch den Bund erhalten, ausarbeiten, in den ver-
gangenen Jahren mehr und mehr zu einer Auf-
wendungsbeihilfenfinanzierung übergegangen sind, 
die bei geringerem Einsatz eine höhere Effektivität 
der Leistung erbringt. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Ich komme dann 
zur Frage 5 des Abgeordneten Erpenbeck: 

Treffen Meldungen zu, wonach der Anteil der Eigentumsmaß-
nahmen (Einfamilienhäuser und Eigentumswohnungen) hei den 
Demonstrativbaumaßnahmen des Bundesministeriums für Städte

-

bau und Wohnungswesen von über 30 % in früheren Jahren 
auf 17 % im .Jahre 1969 gesunken ist, und wie hoch ist dieser 
Anteil im Jahre 1970? 

Bitte sehr, Herr Staatssekretär! 

Ravens, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Städtebau und Wohnungswesen: 
Herr Kollege Erpenbeck, die dem Bundesministe-

rium für Städtebau und Wohnungswesen zur Förde-
rung von Demonstrativmaßnahmen zur Verfügung 
stehenden Bundesmittel sind entsprechend den vor 
mehr als zehn Jahren zwischen dem Bundesministe-
rium für Wirtschaft und Finanzen und dem Bundes-
ministerium für Städtebau und Wohnungswesen 
festgelegten Richtlinien über die Verwendung die-
ser Mittel im Sinne des § 6 Zweites Wohnungsbau-
gesetz, d. h. zugunsten des öffentlich Igeförderten 
Wohnungsbaus und auf Antrag der Länder einzu-
setzen. Dementsprechend können aus diesen Mitteln 
auch nur Familienheime und Eigentumswohnungen 
gefördert werden, die diesen Voraussetzungen ent-
sprechen. 

Zu Ihrer Frage ist darauf hinzuweisen, daß infolge 
der Rezession in den Jahren 1966/67 vornehmlich 
bei den den Ländern für den Bau von Familien-
heimen und Eigentumswohnungen bereits zur Ver-
fügung gestellten Demonstrativbauförderungsmitteln 
ein Stau entstand, der erst in den Folgejahren all-
mählich abgebaut und überwunden werden konnte. 
Zugewiesene Mittel wurden nicht eingesetzt, weil 
wenig Nachfrage nach Eigenheimen bestand. 

Von diesem Stau wurden die bewilligungsmäßig 
seinerzeit bereits gebundenen Bundesmittel für 
23,7 % der im Jahre 1966 und für 32,6 % der im 
Jahre 1967 der Zahl nach insgesamt im Rahmen von 
Demonstrativmaßnahmen geförderten Wohnungen 
betroffen. 

Als Folge einerseits der Zunahme der im nicht-
öffentlich geförderten Wohnungsbau geplanten Fa-
milienheime und Eigentumswohnungen, andererseits 
des erforderlichen Abbaus des Überhangs der be-
reits den Ländern bewilligungsmäßig zweckgebun-
den zur Verfügung gestellten Bundesmittel für die 
im öffentlich geförderten sozialen Wohnungsbau 
geplanten Familienheime und Eigentumswohnungen 
ist das Antragsvolumen der Länder auf diesem Ge-
biet ab 1968 erheblich gesunken. Es betrug im Jahre 
1968 antrags- und bewilligungsmäßig 19,7 %, im 
Jahre 1969 16 % und im Jahre 1970 nur noch 11,4 % 
der Zahl der insgesamt in den genannten Jahren im 
Rahmen der Demonstrativmaßnahmen unmittelbar 
geförderten Wohnungen. 

Nun muß man allerdings dabei sehen, Herr Kol-
lege, daß der Anteil der Eigentumswohnungen im 
Rahmen der Demonstrativprogramme nichts aussagt 
über den Anteil der Förderung von Eigenheimen im 
gesamten Wohnungsbauprogramm. Wir haben völlig 
unterschiedliche Demonstrativprogramme. So wird 
z. B. in einem Demonstrativprogramm in Schwäbisch

-

Gmünd mit einem Eigenheimanteil von 38,5 % ge-
arbeitet, während wir andererseits in Porz auf der 
anderen Rheinseite hier nur noch einen Eigentums-
anteil von 3 % haben. Die Struktur der Demon-
strativprogramme ist völlig unterschiedlich. 

Der Anteil der Eigentumsmaßnahmen im sozialen 
Wohnungsbau insgesamt hat sich wie folgt ent-
wickelt: 1966 29,2 %, 1967 23,6 %, 1968 21,9 %, 1969 
21,8 % — hier machen sich die Rezessionserschei-
nungen im nachhinein bemerkbar —, 1970 22,8 %. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Erpenbeck. 
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Grund der von Ihnen hier genannten Zahlen darf 
ich fragen, welche Konsequenzen die Bundesregie-
rung ziehen will, um der Regierungserklärung des 
Herrn Bundeskanzlers gerecht zu werden, daß es 
die breite Streuung privaten Eigentums zu fördern 
gilt, und zwar nicht nur bei Demonstrativbaumaß-
nahmen des Bundesministers für Städtebau und 
Wohnungswesen, sondern auch im öffentlich geför-
derten sozialen Wohnungsbau angesichts dieser von 
Ihnen genannten Zahlen. 

Ravens, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Städtebau und Wohnungswesen: 
Herr Kollege Erpenbeck, die Bundesregierung will 
nicht, sondern sie hat bereits z. B. im Regional-
programm des Wohnungsbaus eine Maßnahme auf-
gelegt, von der sie überzeugt ist und bei der sie die 
Länder darauf hingwiesen hat, daß diese Maßnahme 
im wesentlichen der Eigentumsbildung zufließen 
wird. Jährlich werden 50 000 Wohnungen gefördert. 
Darüber hinaus hat sie einige beschränkende Be-
stimmungen im Rahmen des Bundesbediensteten

-

Wohnungsbaus hinsichtlich der dort gegebenen 
Möglichkeiten, Eigentumsmaßnahmen zu finanzie-
ren, aufgehoben und die Dinge vereinfacht. Der 
Anteil der hier geförderten Familieneigenheime 
steigt durch die Veränderung in den letzten Mo-
naten erheblich an. Wir werden jedem Antrag, der 
von den Ländern in entsprechendem Maße kommt, 
nachgehen. Wenn wir die Demonstrativprogramme 
von den Ländern in der Form bekommen, daß ein 
höherer Anteil von Eigenheimen dabei ist, wird 
diese Bundesregierung das auch so fördern. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine zweite Zu-
satzfrage, Herr Abgeordneter Erpenbeck. 

Erpenbeck (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, ist 
damit zu rechnen, daß diese Bestrebungen der Bun-
desregierung sich bereits in den Zahlen des Jahres 
1971 im Hinblick auf Eigentumsmaßnahmen positiv 
niederschlagen werden? 

Ravens, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Städtebau und Wohnungswesen: 
Sicher nicht in den Fertigungszahlen, aber in den 
Bewilligungszahlen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Baier. 

Baier (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, können 
Sie mir bestätigen, daß unter den Amtsvorgängern 
von Herrn Minister Lauritzen bei Demonstrativbau-
vorhaben darauf geachtet wurde, daß mindestens 
30 % der zu erstellenden Wohnungen im Rahmen 
eines Demonstrativbauvorhabens Eigentumsmaß-
nahmen waren und daß nur dann dieses überhaupt 
als Demonstrativbauvorhaben bewilligt wurde? 

Ravens, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für Städtebau und Wohnungswesen: 
Herr Kollege Baier, nach den Richtlinien für Demon

-

strativmaßnahmen werden diese von den Ländern 
ausgewählt, dem Bundesminister für Städtebau und 
Wohnungswesen vorgeschlagen und dann mit ihm 
gemeinsam in einem Programm durchgeführt. Das 
heißt, über den Inhalt der Programme entscheiden 
zunächst einmal jeweils die Länderregierungen. 
Diese wählen aus. Diese Richtlinien, die hier vor-
gelegt worden sind und die Sie kennen, enthalten 
Mindestanforderungen für städtebauliche Planung, 
wirtschaftliche Erschließung, gesundes Wohnen, 
rationelle Planung und Bauausführung und sinnvolle 
Zusammenarbeit aller Beteiligten. In diesen Richt-
linien steht nichts von 30 % Eigentumsmaßnahmen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Ich danke Ihnen, 
Herr Staatssekretär. Ich komme zu der Frage 6 des 
Abgeordneten Erpenbeck aus dem Geschäftsbereich 
des Bundesministers für innerdeutsche Beziehungen: 

Wie kommt es, daß in der Tabelle 80 der Materialien zum 
Bericht zur Lage der Nation 1971 (Drucksache VI/1690) über die 
Entwicklung der Wohnungsbautätigkeit in der Bundesrepublik 
Deutschland für die Jahre 1962 bis 1965 niedrigere Fertigstel-
lungsziffern angegeben sind als ins  „Bundesbaublatt" (1967, 
Seite 205), während im Gegensatz dazu für die Jahre 1967, 1968 
und 1969 die Zahlen in den „Materialien" mit denen des „Bun-
desbaublatts" (1970, Seite 262) übereinstimmen? 

Herr Staatssekretär, bitte! 

Herold, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für innerdeutsche Beziehungen: Herr 
Präsident, ich darf die Frage wie folgt beantworten. 
Das Statistische Bundesamt hat 1968 seine Methode 
für die Erfassung der fertiggestellten Wohnungen 
geändert, so daß die ab 1. Januar 1968 gemeldeten 
Zahlen mit denen der vorhergehenden Jahre nicht 
uneingeschränkt vergleichbar sind. Der Grund dafür 
liegt in einer methodischen Änderung des Aufbe-
reitungsverfahrens. Bei den Baumaßnahmen an be-
stehenden Gebäuden ging man 1968 von einer 
Brutto- zu einer Nettomethode über. Dies läßt sich 
am besten an zwei Beispielen veranschaulichen: 

1. Wurde im Rahmen einer genehmigungspflich-
tigen Umbaumaßnahme eine Sechsraumwohnung in 
zwei Drei-Raumwohnungen aufgeteilt, wurden bis 
einschließlich 1967 statistisch zwei Wohnungen mit 
je drei Räumen im Zugang und eine Wohnung mit 
sechs Räumen im Abgang erfaßt. Seit dem 1. Januar 
1968 wird lediglich der „Nettozugang" von einer 
Wohnung bewertet. Ein Zugang an Räumen wird in 
diesem Fall nicht verzeichnet. 

2. In einem anderen Fall wird eine Drei-Raum-
wohnung zu einer Vier-Raumwohnung ausgebaut. 
Das bedeutet nach der früheren Methode eine Woh-
nung und vier Räume im Zugang sowie eine Woh-
nung und drei Räume im Abgang. Seit dem 1. Ja-
nuar 1968 bleibt für diesen Fall die Anzahl der 
Wohnungen in der Statistik unverändert. Es wird 
lediglich ein Wohnraum als Netto-Zugang verbucht. 

Diese Beispiele zeigen, daß in der Bautätigkeits-
statistik bis einschließlich 1967 bei den Rohzugängen 
an Wohnungen insgesamt überhöhte Werte ausge-
wiesen wurden. Um eine Vergleichbarkeit der Fer-
tigstellungsergebnisse bis einschließlich 1967 und 
danach herzustellen und um falsche Schlußfolgerun-
gen zu vermeiden, haben die Autoren der Mate-
rialien die „Nettomethode" auf die Zeit vor 1968 
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Parlamentarischer Staatssekretär Herold 
angewandt. Sie sind dabei davon ausgegangen, daß 
die Zahlen vor 1968 bei Wohnungen um 4 % und 
bei Wohnräumen um 2,5 % überhöht waren, so wie 
das Statistische Bundesamt es zugrunde gelegt hat. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Erpenbeck. 

Erpenbeck (CDU/CSU) : Aus welchem Grunde 
hat die Bundesregierung die Öffentlichkeit über die 
Umstellung der statistischen Berechnungsmethode, 
die Sie hier dankenswerterweise klargelegt haben, 
nicht in deutlicher Form orientiert? 

Herold, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesminister für innerdeutsche Beziehungen: Im 
Rahmen des Berichtes zur Lage der Nation war es 
wohl nicht unsere Aufgabe, dies zu verdeutlichen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Keine Zusatzfrage 
mehr. Ich danke Ihnen, Herr Staatssekretär. 

Ich komme zum Geschäftsbereich des Bundes-
ministers für Arbeit und Sozialordnung und rufe die 
Frage 75 des Abgeordneten Burger auf: 

Wie beurteilt die Bundesregierung die Entscheidung einer 
Landesversicherungsanstalt, die  einem 1908 geborenen Schwer-
behinderten auf dessen Antrag auf Rente wegen Erwerbsunfähig-
keit nur eine Minirente zahlt, weil dessen Erwerbsunfähigkeits-
eintritt vom Vertrauensärztlichen Dienst auf das Jahr 1938 
zurückverlegt wurde, mit dem Ergebnis, daß alle nach 1938 
entrichteten Beiträge aus der Pflichtversicherung für die Renten-
berechnung nicht in Anrechnung kamen? 

Herr Staatssekretär Dr. Ehrenberg! 

Dr. Ehrenberg, Staatssekretär des Bundes-
ministeriums für Arbeit und Sozialordnung: Herr 
Abgeordneter, ich nehme an, daß Sie sich mit Ihrer 
Frage auf einen von der Landesversicherungsanstalt 
Karlsruhe entschiedenen Fall beziehen. Unser Haus 
hat sich, als über diesen Fall in der Presse berichtet 
wurde, sofort an das Arbeits- und Sozialministerium 
Baden-Württemberg als der zuständigen Aufsichts-
behörde der Landesversicherungsanstalt Karlsruhe 
gewandt und gebeten, eine Überprüfung des Falles 
zu veranlassen und uns über das Ergebnis zu in-
formieren. Die Mitteilung des Arbeits- und Sozial-
ministeriums Baden-Württemberg steht noch aus. 
Ich bin gerne bereit, Sie nach deren Eingang von 
dem Ergebnis der Überprüfung zu unterrichten. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage. 

Burger (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, wie 
stellen Sie sich grundsätzlich zu dem Problem, daß 
ein Vertrauensarzt einen Antrag auf Erwerbs-
unfähigkeitsrente 30 Jahre rückwirkend begutachten 
kann? Halten Sie das überhaupt für möglich? 

Dr. Ehrenberg, Staatssekretär des Bundes-
ministeriums für Arbeit und Sozialordnung: Ich 
halte das bei ordentlicher Überprüfung der indivi-
duellen Verhältnisse für kaum möglich. Ich bitte 
aber um Verständnis dafür, daß es mir nicht möglich 
ist, hier zu einem Einzelfall, dessen Sachverhalt uns 
noch nicht bekannt ist, im Detail Stellung zu nehmen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine zweite Zu-
satzfrage, Herr Abgeordneter Burger. 

Burger (CDU/CSU) : Werden Sie und Ihr Mini-
sterium, Herr Staatssekretär, bereit sein, auch zu 
bedenken, welche Folgen diese Entscheidung für alle 
Schwerbehinderten haben könnte? Ich denke an die 
Querschnittsgelähmten, an die Blinden, an alle Be-
hinderten, die wir unter Aufwendung von hohen 
Mitteln rehabilitieren und die in ähnlicher Weise in 
die Situation kommen könnten, mit 60 oder mit mehr 
Jahren Erwerbsunfähigkeitsrente zu beantragen und 
dann rückwirkend berentet zu werden, was einen 
Verlust von vielen tausend Mark Rente mit sich 
bringen würde? Würden Sie das bitte berücksich-
tigen? 

Dr. Ehrenberg, Staatssekretär des Bundes-
ministeriums für Arbeit und Sozialordnung: Herr 
Abgeordneter, wenn Fälle solcher Art vorkommen, 
sind sie im Wege der üblichen Rechtsmittel, die 
gegen eine Entscheidung des Versicherungsträgers 
einzulegen sind, auch zu korrigieren. Diese erste 
Entscheidung ist ja nicht endgültig. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Härzschel. 

Härzschel (CDU CSU) : Herr Staatssekretär, 
wenn die Überprüfung ergeben sollte, daß diese 
Dinge korrekt berechnet worden sind, würde die 
Bundesregierung Konsequenzen ziehen und unver-
züglich Gesetzesänderungen veranlassen, weil die 
Auswirkungen solcher Berechnungen, falls sie ge-
setzlich möglich sind, sozial unbefriedigend sind? 

Dr. Ehrenberg, Staatssekretär des Bundes-
ministeriums für Arbeit und Sozialordnung: Herr 
Abgeordneter, wenn der Fall vorliegt, wird die Bun-
desregierung, sofern sie alle Fakten kennt, über-
legen, was zu tun ist. Im Rahmen einer Fragestunde 
können Sie von mir nicht erwarten, daß ich auf 
eine Frage mit „falls und  „wenn" eine konkrete 
Antwort gebe. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Ich rufe die 
Frage 76 des Abgeordneten Leicht auf. — Die Frage 
wird schriftlich beantwortet, da der Fragesteller 
nicht anwesend ist. Die Antwort wird als Anlage 
abgedruckt. 

Ich rufe die Frage 77 des Abgeordneten Bredl auf. 
Ist Herr Bredl im Saal?   Das ist nicht der Fall. 
Auch diese Frage wird schriftlich beantwortet, eben-
so die Frage 78 des Abgeordneten Bredl. Die Ant-
worten werden als Anlagen abgedruckt. 

Die Fragen 79 und 80 des Abgeordneten Dr. 
Schwörer werden auf Wunsch des Fragestellers 
schriftlich beantwortet. Die Antworten werden als 
Anlagen abgedruckt. 

Ich komme dann zur Frage 81 der Abgeordneten 
Frau Lauterbach: 
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Vizepräsident Dr. Jaeger 
Ist die Bundesregierung der Meinung, daß die Frauen ab 

30. Lebensjahr genügend über die ab 1. Juli d. J. bestellende 
Möglichkeit der Krebsvorsorgeuntersuchung als Pflichtleistung der 
Krankenkassen informiert sind, und sind die vorhandenen Fach-
ärzte und Laboreinrichtungen in der Lage, die entsprechend zah-
lenmäßig zu erwartenden Untersuchungen in Stadt und Land zu 
bewältigen? 

Bitte, Herr Staatssekretär! 

Dr. Ehrenberg, Staatssekretär des Bundes-
ministeriums für Arbeit und Sozialordnung: Frau 
Abgeordnete, die Krankenkassen sind durch das 
Zweite Krankenversicherungsänderungsgesetz ver-
pflichtet worden, im Zusammenwirken mit den Kas-
senärztlichen Vereinigungen die Versicherten und 
ihre anspruchsberechtigten Familienangehörigen 
mit allen geeigneten Mitteln in bestimmten Zeitab-
ständen über die zur Sicherung der Gesundheit not-
wendige und zweckmäßige Inanspruchnahme von 
Untersuchungen zur Früherkennung von Krankhei-
ten aufzuklären. Die Beteiligten sind dabei, die not-
wendigen Voraussetzungen für eine breite und ge-
zielte Aufklärung zu schaffen. Darüber hinaus pla-
nen die Kassenärztliche Bundesvereinigung und die 
Spitzenverbände der Krankenversicherungsträger 
am 30. Juni 1971 eine Veranstaltung, die ausschließ-
lich auf die Bedeutung der Krankheitsfrüherken-
nungsmaßnahmen hinweisen soll. Damit wird die 
Öffentlichkeit neben der laufenden Aufklärung 
durch die Krankenkassen auch unmittelbar vor In-
krafttreten der gesetzlichen Regelung am 1. Juli 
1971 über die geplanten Früherkennungsmaßnahmen 
informiert werden. 

Ich möchte zum zweiten Teil Ihrer Frage darauf 
hinweisen, daß der Kreis der für die Krebsvorsorge-

' untersuchungen in Frage kommenden Ärzte nicht 
auf die Frauenfachärzte beschränkt ist, sondern auch 
die praktischen Ärzte umfaßt. Es können im übrigen 
auch Nichtkassenärzte besonders ermächtigt wer-
den. Dies gilt insbesondere für die ärztlich geleite-
ten Institute, in denen die notwendigen zytologi-
schen Untersuchungen durchgeführt werden können. 
Dazu treffen die Kassenärztliche Bundesvereinigung 
und die Spitzenverbände der Krankenversicherungs-
träger gegenwärtig Vorbereitungen rechtlicher, or-
ganisatorischer und informatorischer Art, die dazu 
beitragen, daß die Durchführung der Früherken-
nungsuntersuchungen ärztlicherseits wirksam sicher-
gestellt werden kann. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Frau Abgeordnete Lauterbach. 

Frau Lauterbach (SPD) : Herr Staatssekretär, 
wie beurteilt die Bundesregierung die Maßnahme 
der Ersatzkassen, ihren Mitgliedern den Schein zur 
Krebsvorsorgeuntersuchung per Post zuzustellen, 
um dadurch die Teilnahme an der Untersuchung zu 
fördern, und würden die Pflichtkassen durch eine 
gleiche Maßnahme einen entsprechenden Beitrag 
bei der Durchführung der Krebsvorsorge leisten? 

Dr. Ehrenberg, Staatssekretär des Bundes-
ministeriums für Arbeit und Sozialordnung: Ob die 
Pflichtkassen entsprechend verfahren werden, ist 
mir jetzt nicht bekannt. Ich bin aber gerne bereit, 

die Frage prüfen zu lassen und Ihnen, wenn Sie es 
wünschen, schriftlich darüber eine Mitteilung zu 
machen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine zweite Zusatz-
frage, Frau Abgeordnete Lauterbach. 

Frau Lauterbach (SPD) : Zum zweiten Teil mei-
ner Frage, Herr Staatssekretär! Es wird darüber 
geklagt, daß nicht genug ausgebildete Zytologen 
und zytologische Untersuchungseinrichtungen vor-
handen sind. Welche Möglichkeiten sieht die Bun-
desregierung, gemeinsam mit den Ländern für 
eine verstärkte Ausbildung in der Zytologie und 
mehr zytologische Untersuchungseinrichtungen zu 
sorgen und damit die Krebsvorsorge auch in dieser 
Hinsicht zu gewährleisten? 

Dr. Ehrenberg, Staatssekretär des Bundes-
ministeriums für Arbeit und Sozialordnung: Es ist 
bisher nicht bekannt, daß die vorhandenen Einrich-
tungen nicht ausreichen. Das Problem ist kurzfristig 
  in der von Ihnen angesprochenen Weise — sicher 
auch nicht lösbar. Die Bundesregierung hat aber 
mit den zuständigen Landesministerien Kontakt, 
um entsprechende Vorbereitungen treffen zu kön-
nen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Wir kommen dann 
zur Frage 82 der Frau Abgeordneten Lauterbach: 

Teilt die Bundesregierung die Meinung fachärztlicher Kreise 
über den Anstieg der Zahl der Brustkarzinome und damit die 
Forderung, in die ärztliche Vorsorgeuntersuchung eine Mammo-
graphie mit einzubeziehen? 

Bitte, Herr Staatssekretär! 

Dr. Ehrenberg, Staatssekretär des Bundes-
ministeriums für Arbeit und Sozialordnung: Frau 
Abgeordnete, eine echte Morbiditätsstatistik, die 
eine genaue Erfassung der an bösartigen Neubil-
dungen erkrankten Personen zuließe, besteht bis-
lang nicht. Aus der Mortalitätsstatistik läßt sich 
aber in den letzten Jahren eine Zunahme der 
Sterblichkeit an bösartigen Neubildungen der 
Brustdrüsen beobachten. Diese Tatsache veranlaßt 
den Gesetzgeber, die Krebsfrüherkennungsmaß-
nahmen für Frauen in die gesetzliche Krankenver-
sicherung einzuführen. Nach den Richtlinien des 
Bundesausschusses der Ärzte und Krankenkassen 
umfaßt das für die Krebsfrüherkennungsunter-
suchungen bei Frauen vorgesehene Untersuchungs-
programm auch die Untersuchung auf Brustkrebs. 

Dabei ist durch die Regelungen des Kranken-
versicherungsrechts sichergestellt, daß der unter-
suchende Arzt, wenn ein Verdacht auf krankhafte 
Veränderungen bestehen sollte, weitere Maßnahmen 
zur eingehenden Verdachtsklärung veranlassen 
kann. In diesem Rahmen kann auch die von Ihnen, 
Frau Abgeordnete, erwähnte Untersuchungstechnik 
der Mammographie angewendet werden. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Die Frage 83 wird 
auf Wunsch des Fragestellers schriftlich beantwortet. 
Die Antwort wird als Anlage abgedruckt. 
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Vizepräsident Dr. Jaeger 

Die Fragen 84 und 85 des Abgeordneten Killat- 
von Coreth! Weil er nicht da ist, werden beide 
Fragen schriftlich beantwortet. Die Antworten wer-
den als Anlagen abgedruckt. 

Wir kommen zur Frage 86 des Abgeordneten Dr. 
Götz. 

Wie stellt sich die Bundesregierung zur Meldung der Gesell-
schaftspolitischen Korrespondenz-Informationen - Aktueller 
Dienst vom 27. Mai 1971, wonach die Vorausschätzungen der Ein-
nahmen, der Ausgaben und des Vermögens der Rentenversiche-
rungen der Arbeiter und der Angestellten von 1971 bis 1985 
auf statistisch fehlerhaften Berechnungsmethoden basieren? 

Bitte, Herr Staatssekretär! 

Dr. Ehrenberg, Staatssekretär des Bundes-
ministeriums für Arbeit und Sozialordnung: Herr 
Abgeordneter, die von Ihnen angesprochenen 
Schätzungen sind im Rentenanpassungsbericht 1971 
enthalten. Wie dort ausführlich dargelegt wird, sind 
die Ausgangswerte der Berechnungen sowie die An-
nahmen und Schätzverfahren wiederum im so-
g enannten Abstimmungskreis eingehend erörtert 
und abgestimmt worden. Dem Abstimmungskreis 
gehören die Bundesministerien für Arbeit und 
Sozialordnung sowie für Wirtschaft und Finanzen 
an, ferner das Bundeskanzleramt, der Bundesrech-
nungshof, die Deutsche Bundesbank, das Bundes-
versicherungsamt, der Verband Deutscher Renten-
versicherungsträger und die Bundesversicherungs-
anstalt für Angestellte. 

Die genannten Stellen entsenden in den Abstim-
mungskreis versicherungsmathematische und sta-
tistische Experten, deren Fachkenntnisse unbestrit-
ten sind. Ferner ist auch der Sozialbeirat erneut und 
frühzeitig in die Diskussion über die methodischen 
Grundlagen der Vorausberechnungen eingeschaltet 
worden. In seinem diesjährigen Gutachten hat der 
Beirat weder gegen die Methode noch gegen die 
Annahmen Einwände erhoben. Der Bundesregierung 
ist kein Statistiker der Universität Köln bekannt, 
von dem behauptet wird, daß er in der Berechnungs-
methode und in der Vorausschätzung einen gra-
vierenden Fehler entdeckt und diesen bereits dem 
Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung 
mitgeteilt habe. 

Der  Herausgeber  der GK-Informationen war auf 
Anfrage auch nicht in der Lage, den angeblichen 
Gutachter bzw. seinen Informanten zu benennen. 
Die Bundesregierung geht daher davon aus, daß es 
einen solchen Gutachter nicht gibt. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage. 

Dr. Götz (CDU/CSU): Herr Staatssekretär, Sie 
haben selbst auf den Sozialbeirat und auf andere 
Institutionen hingewiesen, mit denen der Renten-
anpassungsbericht vorbereitet wurde. Das Auf-
fallende ist ja, daß man bei derselben Prognose

-

methode innerhalb eines Jahres, von 1970 bis 1971, 
zu völlig unterschiedlichen Ergebnissen kommt. 
Können Sie mir noch einmal expressis verbis sagen, 
ob nicht doch von dieser oder jener Stelle Zweifel 
in bezug auf die Richtigkeit der Prognosemethode 
geäußert wurden? 

Dr. Ehrenberg, Staatssekretär des Bundes-
ministeriums für Arbeit und Sozialordnung: Mir 
sind solche Zweifel nicht bekannt. Im übrigen 
möchte ich zu Ihrer Betonung der unterschiedlichen 
Ergebnisse im Verlauf nur eines Jahres darauf hin-
weisen, daß bei derselben Methode das unterschied-
liche Wirtschaftswachstum und das unterschiedliche 
Ergebnis der wirtschaftlichen Leistung, die sich auch 
in höheren Löhnen und Gehältern und damit in 
einer höheren Ausgangsgrundlage für die Schätzun-
gen niederschlägt, diese Differenzen erklären. 

Dr. Götz (CDU/CSU) : Darüber wird noch im 
Ausschuß zu diskutieren sein. 

Eine zweite Zusatzfrage. Herr Staatssekretär, 
bleibt die Regierung bei der im Rentenanpassungs-
bericht 1971 aufgestellten Behauptung, daß allein 
75 Milliarden DM des um rund 100 Milliarden DM 
höher veranschlagten Vermögens der Renten-
versicherungsträger auf die Änderung der Aus-
gangsbasis im Jahre 1970 zurückzuführen sind? 

Dr. Ehrenberg, Staatssekretär des Bundes-
ministeriums für Arbeit und Sozialordnung: Diese 
festgestellte Tatsache — es ist nicht nur eine Be-
hauptung  im Rentenanpassungsbericht ist richtig. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Ich rufe dann die 
Frage 87 des Abgeordneten Dr. Götz auf: 

Hat die Bundesregierung oder der Sozialbeirat ein Gutachten 
über die Prognosenmethode und die Zweckmäßigkeit der Grund-
a nnahmen in den langfristigen Vorausberechnungen in Auftrag 
gegeben, und welches Ergebnis hat gegebenenfalls das Gut-
achten? 

Dr. Ehrenberg, Staatssekretär des Bundes-
ministeriums für Arbeit und Sozialordnung: Herr 
Abgeordneter, zu Ihrer zweiten Frage ist zu sagen, 
daß der Bundesminister für Arbeit und Sozialord-
nung auf Anregung des Sozialbeirats im Herbst ver-
gangenen Jahres ein Gutachten in Auftrag gegeben 
hat, das den Arbeitstitel trägt „Mathematische Gut-
achten über die Verknüpfung von kurz-, mittel- und 
langfristigen Wirtschaftsprognosen". 

Ziel des Gutachtens soll es sein zu untersuchen, 
wie vorgegebene, voneinander abweichende kurz-, 
mitttel- und langfristige Prognosen und Projektionen 
der durchschnittlichen Arbeitsentgelte je abhängig 
Beschäftigten zu einer logisch konsistenten Reihe 
verknüpft werden können, ohne daß die davon 
abhängigen Ergebnisse der Vorausberechnungen 
relevant verfälscht werden. Dabei ist insbesondere 
das bisher bei den finanziellen Vorausberechnungen 
für die Rentenversicherung angewandte Verfahren 
zu berücksichtigen. 

Das Gutachten liegt bis jetzt nicht vor; es ist 
aber damit zu rechnen, daß es noch innerhalb dieses 
Sommers fertiggestellt sein wird. 

Dr. Götz: (CDU/CSU): Das wäre sehr zu begrü-
ßen. Werden Sie dieses Gutachten, wenn es vorliegt, 
veröffentlichen oder zumindest den Mitgliedern des 
Ausschusses für Arbeit und Sozialordnung zur 
Kenntnis bringen? 
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Dr. Ehrenberg, Staatssekretär des Bundes-
ministeriums für Arbeit und Sozialordnung: Ich 
möchte jetzt keine Voraussage über die Veröffent-
lichung treffen. Den Mitgliedern des Arbeits- und 
Sozialausschusses wird das Gutachten selbstver-
ständlich zur Verfügung gestellt. 

Dr. Götz (CDU/CSU) : Danke. Keine Zusatzfrage 
mehr. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Dann komme ich 
zu der Frage 88 des Abgeordneten Geisenhofer: 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß durch die Anhebung 
der Regelsätze nach dem Bundessozialhilfegesetz um ca. 25 % 
Tausende Kleinrentner mit Beitragsleistungen bis zu 30 Jahren 
nur gleichhohe Leistungen wie Sozialhilfeempfänger erhalten, die 
bekanntlich hierfür keine Beitragsleistungen erbracht haben? 

Bitte sehr, Herr Staatssekretär! 

Dr. Ehrenberg, Staatssekretär des Bundes-
ministeriums für Arbeit und Sozialordnung: Herr 
Präsident, ich bitte, die Fragen 88 und 89 gemeinsam 
beantworten zu dürfen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Bitte sehr. Ich 
rufe also noch die Frage 89 des Abgeordneten 
Geisenhofer auf: 

Was gedenkt die Bundesregierung zu tun, um bei Kleinrent-
nern mit 30jähriger Beitragsleistung — im Unterschied zu Sozial-
hilfeempfängern — die erbrachte Eigenleistung angemessen zu 
berücksichtigen? 

Dr. Ehrenberg, Staatssekretär des Bundes-
ministeriums für Arbeit und Sozialordnung: Die 
Regelsätze der Sozialhilfe sind zum 1. Juni dieses 
Jahres um durchschnittlich 21,3 % — nicht um 
25 % — angehoben worden. Das hat selbstverständ-
lich zur Folge, daß die Zahl der Rentenempfänger 
mit Renten etwa in Höhe der Sozialhilfesätze in 
einem nicht näher bekannten Umfang rechnerisch 
größer geworden ist. Es wäre jedoch verfehlt, anzu-
nehmen, diese Rentner hätten ihre Beiträge zur 
Rentenversicherung umsonst gezahlt. Die Erfahrung 
zeigt, daß nur ein sehr geringer Prozentsatz der 
Rentner Sozialhilfe in Anspruch nimmt. Für viele 
ist die Kleinrente eben nicht die alleinige Grund-
lage der Lebensführung. 

Die Bundesregierung hat im übrigen die Situation 
der Empfänger von kleinen Renten in ihrem Bericht 
zu Fragen der Rentenversicherung angesprochen. 
Bei der Behandlung des Berichts im Ausschuß für 
Arbeit und Sozialordnung wird sich Gelegenheit bie-
ten, dieses vielschichtige Thema zu vertiefen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Geisenhofer. 

Geisenhofer (CDU/CSU): Herr Staatssekretär, 
ist Ihnen bekannt, daß beispielsweise ein Sozial-
hilfeempfänger, der in seinem Leben keinerlei Ar-
beitsleistung und Eigenvorsorge erbracht hat, mit 
dem Regelsatz, der ab 1. Juni, wie Sie sagten, um 
21 % erhöht wurde, unter Einbeziehung von Mehr-
bedarf und Wohnungskosten soweit für die Woh-
nungskosten nicht Wohngeld gewährt wird - einen 

Betrag von zirka 280 DM monatlich erhält, während 
eine Hausgehilfin, die 25 Jahre harter Arbeit und 
Beitragsleistung hinter sich hat, deswegen zur So-
zialhilfe muß, weil sie mit dem Ergebnis ihrer 
25jährigen Arbeitsleistung, nämlich einer Rente von 
230 DM, nicht leben kann, und ist Ihnen bekannt, 
daß der gesamte Betrag — das Ergebnis einer 
25jährigen Arbeitsleistung — untergeht, weil in der 
Sozialhilfe kein Freibetrag vorgesehen ist? Das ver-
bittert diese Menschen sehr. 

Dr. Ehrenberg, Staatssekretär des Bundes-
ministeriums für Arbeit und Sozialordnung: Herr 
Abgeordneter, das ist mir bekannt. Das ist aber das 
Ergebnis der von diesem Hohen Hause im Jahre 1957 
mit großer Mehrheit beschlossenen Rentenformel, 
die ausdrücklich vorsieht, daß sich die im Alter 
gezahlte Rente nach der Höhe der Beiträge und 
nach der Zahl der Versicherungsjahre als leistungs-
gerechte Rente errechnet. Ich darf Sie darauf hin-
weisen, daß der Antrag der SPD-Fraktion auf Ein-
führung einer Mindestrente in diese Rentenformel 
im Jahre 1957 von der Mehrheit dieses Hauses ab-
gelehnt worden ist. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Geisenhofer. 

Geisenhofer (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
das ist meiner Meinung nach kein Problem der 
Rentenversicherung. Ich darf Sie fragen: Teilen Sie 
meine Auffassung, daß man dann, wenn das Sozial-
hilfeprinzip und die frühere Gesetzgebung, die ja 
dem Menschen dienen soll und auch dienen wollte, 
im Laufe der Zeit immer mehr Härten entwickeln, 
den Mut haben muß, dieses Prinzip einer Korrektur 
zu unterziehen, und zwar derart, daß ein Renten-
freibetrag geschaffen wird, wie es der von der 
CDU/CSU eingereichte Gesetzentwurf vorsieht? 

Dr. Ehrenberg, Staatssekretär des Bundes-
ministeriums für Arbeit und Sozialordnung: Herr 
Abgeordneter, ich möchte Ihnen zuerst entgegnen, 
daß diese Rentenformel nicht im Laufe der Zeit 
immer mehr Härten entwickelt, sondern zu einer 
sehr beachtlichen und sehr wesentlichen Steigerung 
des Lebensniveaus der alten Menschen geführt hat. 
Was Sie ansprechen, ist nicht ein Problem der Ren-
tenversicherung, 

(Abg. Geisenhofer: Ganz richtig!) 

sondern ein Problem des Bundessozialhilfegesetzes. 

(Abg. Geisenhofer: Jawohl, das meinte ich 
auch!) 

Ich glaube nicht, daß man dieses Problem, das zur 
Zeit nach der ersten Lesung in den Ausschüssen 
beraten wird, hier im Rahmen einer Fragestunde 
vertiefen kann. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Härzschel. 

Härzschel (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, darf 
ich Ihren Ausführungen entnehmen, daß die Bundes- 
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regierung nicht bereit ist, das Sozialhilfegesetz der-
gestalt zu ändern, daß die Rentner einen Freibetrag 
erhalten? 

Dr. Ehrenberg, Staatssekretär des Bundes-
ministeriums für Arbeit und Sozialordnung: Nein, 
Sie können das aus meinen Ausführungen nicht ent-
nehmen, aber auch nicht das Gegenteil; das wird 
jetzt zu beraten sein. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
der Abgeordnete Varelmann. 

Varelmann (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
beachtet die Bundesregierung, daß das soziale Ge-
fälle innerhalb der Rentenversicherung, d. h. der 
Abstand der Bezüge der Rentner, in den letzten 
15 Jahren wesentlich größer geworden ist? 

Dr. Ehrenberg, Staatssekretär des Bundes-
ministeriums für Arbeit und Sozialordnung: Das 
weiß die Bundesregierung, und das ist — ich darf es 
nochmals wiederholen — das Ergebnis einer sich 
leistungsgerecht an der Entwicklung der Löhne und 
Gehälter orientierenden Rentenformel. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
der Abgeordnete Geiger. 

Geiger (SPD) : Herr Staatssekretär, hätten Sie 
die Freundlichkeit, den Kollegen Härzschel darauf 
hinzuweisen, daß die heutige Opposition jahrelang 
das Bemühen der damaligen Opposition, gerade die 
Kleinstrenten zu verändern, abgelehnt hat? 

Dr. Ehrenberg, Staatssekretär des Bundes-
ministeriums für Arbeit und Sozialordnung: Herr 
Abgeordneter, ich will mich diesem Hinweis gern 
anschließen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Dr. Schulze-Vorberg. 

Dr. SchuLze -Vorberg (CDU/CSU) : Herr Staats-
sekretär, ist der Hinweis des Kollegen, daß die frü-
here sozialdemokratische Opposition Mindestren-
ten gefordert hat, für die Bundesregierung nicht ein 
zusätzlicher Grund, dem Verlangen der derzeitigen 
CDU/CSU-Opposition zu folgen und solche Mindest-
renten einzuführen? 

(Beifall bei der CDU/CSU.) 

Dr. Ehrenberg, Staatssekretär des Bundes-
ministeriums für Arbeit und Sozialordnung: Ich 
glaube nicht, daß das ein Grund ist, denn die Not-
wendigkeit, Mindestrenten einzuführen, war 1957 
eine ganz andere als angesichts des gestiegenen Ein-
kommensniveaus des Jahres 1971. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Müller (Berlin). 

Müller (Berlin) (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
würden Sie bitte zur Kenntnis nehmen, daß hier 
nicht von einer Mindestrente die Rede ist, sondern 
nur von einer tragbaren Lösung, zu der die Regie-
rung heute die Möglichkeit hat? 

Dr.  Ehrenberg, Staatssekretär des Bundes-
ministeriums für Arbeit und Sozialordnung: Ich bin 
gern bereit, das zur Kenntnis zu nehmen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Ich komme damit 
zur Frage 90 des Abgeordneten Varelmann: 

Ist die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte in der Lage, 
auf Grund der wesentlich gestiegenen Beitragseinnahmen und 
zusätzlich günstigerer Umstände den sozialen Wohnungsbau 
ihrer Versicherten noch kräftiger zu fördern, als es in den 
jüngsten Jahren der Fall war? 

Bitte sehr, Herr Staatssekretär! 

Dr. Ehrenberg, Staatssekretär des Bundes-
ministeriums für Arbeit und Sozialordnung: Herr 
Abgeordneter, bedingt durch die wirtschaftliche 
Entwicklung haben sich die Beitragsmaßnahmen in 
den Rentenversicherungen der Arbeiter und der 
Angestellten im Jahre 1970 und im Jahre 1971 gün-
stig entwickelt. Das hat dazu geführt, daß die Bun-
desversicherungsanstalt für Angestellte schon bald 
nach dem Inkrafttreten des Rentenversicherungs-
Änderungsgesetzes das ihr vorgeschriebene Liqui-
ditätsreservesoll aufgefüllt hat. Außerdem war sie 
in der Lage, die den Trägern der Rentenversiche-
rung der Arbeiter fehlenden liquiden Mitteln als 
zusätzliche Liquiditätsreserve bereitzustellen. Für 
die Bundesversicherungsanstalt für Angestellte sind 
damit die eine Vermögensanlage hindernden Vor-
schriften des Angestelltenversicherungsgesetzes 
außer Wirkung getreten. Ob die Bundesversiche-
rungsanstalt den sozialen Wohnungsbau ihrer Ver-
sicherten noch kräftiger zu fördern vermag, als es 
in den jüngsten Jahren der Fall war, hängt wesent-
lich auch von der Zahl der an sie gerichteten Förde-
rungsanträge und ihren verwaltungstechnischen 
Möglichkeiten zur schnellen Prüfung dieser An-
träge ab.  

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Varelmann. 

Varelmann (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, ist 
der Bundesregierung bekannt, daß in Kreisen der 
Arbeiter begründete Unzufriedenheit herrscht, daß 
dem Angestellten Darlehensmittel für den sozialen 
Wohnungsbau gegeben werden, dem Arbeiter aber 
nicht? Befinden wir uns damit innerhalb der Renten-
versicherung nicht in einem Klassenstaat? 

Dr. Ehrenberg, Staatssekretär des Bundes-
ministeriums für Arbeit und Sozialordnung: Herr 
Abgeordneter, darf ich Ihre nächste Frage beant-
worten? Ich glaube, daß Ihre Zusatzfrage eigent-
lich auf die nächste Frage zielt. Gestatten Sie mir, 
diese Frage vorweg zu beantworten? 

Varelmann (CDU/CSU) : Nein, die Zusatzfrage 
bitte zuerst! 
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Dr. Ehrenberg, Staatssekretär des Bundes-
desministeriums für Arbeit und Sozialordnung: Das 
ist der Bundesregierung bekannt. Das ist das Ergeb-
nis einer gegliederten Sozialversicherung in einer 
sich wandelnden Industriegesellschaft, in der immer 
mehr Arbeitnehmer zur Bundesversicherungsanstalt 
für Angestellte überwechseln und mehr Arbeiter von 
den Landesversicherungsanstalten abwandern. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage? 
— Bitte sehr, Herr Abgeordneter Geiger! 

Geiger (SPD) : Herr Staatssekretär, sieht die 
Bundesregierung keine Möglichkeit, 'daß von den 
Deckungsbeträgen, die die Landesversicherungsan-
stalten der Arbeiterrentenversicherung abführen 
müssen, bis der Ausgleich geschaffen ist, ein be-
stimmter Betrag gerade zur Hergabe solcher Woh-
nungsmittel freigesetzt werden kann? 

Dr. Ehrenberg, Staatssekretär des Bundes-
ministeriums für Arbeit und Sozialordnung: Das ist 
nach den zwingenden gesetzlichen Vorschriften, die 
dieses Hohe Haus beschlossen hat, nicht möglich. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Wir kommen dann 
zur Frage 91 des Abgeordneten Varelmann: 

Nach vorliegenden Informationen wird die Rentenversicherung 
der Arbeiter nicht in der Lage sein, den sozialen Wohnungsbau 
der Arbeiter zu fördern. Welche Möglichkeiten sieht die Bundes-
regierung, diesen Mißstand zu bereinigen und die Träger dei 
Rentenversicherung der Angestellten und Arbeiter durch ent-
sprechende Maßnahmen finanziell gleichmäßig auszustatten? 

Dr. Ehrenberg, Staatssekretär des Bundes-
ministeriums für Arbeit und Sozialordnung: Herr 
Abgeordneter, bereits bei der Beantwortung der 
Fragen des Abgeordneten Härzschel in der 71. und 
der 76. Sitzung des Deutschen Bundestages am 
9. Oktober bzw. 5. November 1970 und Ihrer Fragen 
in der 118. Sitzung des Deutschen Bundestages am 
5. Mai 1971 ist zum Ausdruck gekommen, daß die 
Tatsache, daß die Träger der Rentenversicherung 
der Arbeiter zur Zeit keine Darlehen für den Woh-
nungsbau gewähren können, auf der unterschied-
lichen Liquiditätslage der beiden Versicherungs-
zweige beruht. Um Wiederholungen zu vermeiden, 
möchte ich im übrigen auf die Beantwortung Ihrer 
Fragen in der 118. Sitzung des Deutschen Bundes-
tages am 5. Mai 1971 Bezug nehmen und nochmals 
betonen, daß bei weiterhin anhaltender günstiger 
Entwicklung in absehbarer Zeit auch die Arbeiter-
rentenversicherung ihren Versicherten wieder in ge-
wissem Umfang Darlehen für den Wohnungsbau ge-
währen kann. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Zu einer Zusatz-
frage Herr Abgeordneter Varelmann. 

Varelmann (CDU/CSU): Herr Staatssekretär, ist  

diese Auskunft nicht allzu optimistisch? Ist nicht die 
Finanzlage der Rentenversicherung der Arbeiter so, 
daß geholfen werden muß? Ist die Bundesregierung 
bereit, mit der Bundesversicherungsanstalt der An-
gestellten dahin zu verhandeln, daß diese einen Teil 

ihres Vermögens über die Rentenversicherung der 
Arbeiter für den Wohnungsbau von Arbeitern zur 
Verfügung stellt? 

Dr. Ehrenberg, Staatssekretär des Bundes-
ministeriums für Arbeit und Sozialordnung: Herr 
Abgeordneter, ich halte diese Aussage nicht für zu 
optimistisch. Die gegenwärtigen Beitragseinnahmen 
lassen erwarten, daß das, was ich sagte, in abseh-
barer Zeit der Fall sein wird. Sollte es wider Er-
warten nicht der Fall sein, sind wir gern bereit, in 
eine Prüfung der von Ihnen genannten Anregung 
einzutreten. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Herr Abgeordne-
ter Härzschel zu einer Zusatzfrage. 

Härzschel (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, sind 
Sie nicht der Meinung, daß hier eine Ungleich-
behandlung von Arbeitern und Angestellten erfolgt, 
die nach den Vorstellungen über die Rentenreform 
eigentlich nicht bestehen sollte, weil man, obwohl 
das gegliederte System installiert wurde, von der 
Voraussetzung ausgegangen ist, daß beide gleiche 
Leistungen erhalten sollten? Hier werden die 
Arbeiter schlechtergestellt als die Angestellten. 

Dr. Ehrenberg, Staatssekretär des Bundes-
ministeriums für Arbeit und Sozialordnung: Herr 
Abgeordneter, schon 1957 war zu erkennen, daß bei 
unveränderter Aufrechterhaltung dieses Systems die 
Liquiditätslage der Bundesversicherungsanstalt für 
Angestellte ständig besser sein würde als die der 
Träger der Arbeiterrentenversicherung. Daß hier 
auf lange Sicht ein größerer Finanzausgleich wird 
stattfinden müssen, ist unbestritten. Ich darf sehr 
hoffen, daß wir, wenn diese Überlegungen konkret 
werden, dabei die Hilfe Ihrer Partei finden werden. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Zu einer Zusatz-
frage Herr Abgeordneter Killat. 

Killat -von Coreth (SPD) : Herr Staatssekretär, 
stimmen Sie mir zu, daß auf Grund der Fragen, die 
hier von den Vertretern der CDU/CSU-Fraktion zu 
der unterschiedlichen Liquidität der Arbeiterrenten- 
und der Angestelltenversicherung gestellt wurden, 
die einzige Schlußfolgerung nur die sein könnte, daß 
man dann für eine einheitliche Rentenversicherung 
der Arbeiter und Angestellten eintreten müßte und 
da der Initiative dieser Fraktion keine Grenzen ge-
setzt sind? 

Dr. Ehrenberg, Staatssekretär des Bundes-
ministeriums für Arbeit und Sozialordnung: Herr 
Abgeordneter, ich bin gern bereit, in eine Prüfung 
dieser Frage einzutreten, wenn ein entsprechender 
Antrag vorgelegt wird. 

(Abg. Killat-von Coreth: Ich bezog mich 
mit der Frage auf die CDU/CSU-Fraktion!) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Keine Zusatzfrage 
mehr. Ich danke Ihnen, Herr Staatssekretär. 
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Wir kommen zu den Fragen aus dem Geschäfts-
bereich des Bundesministers für Jugend, Familie 
und Gesundheit. Zuerst rufe ich die Frage 92 des 
Abgeordneten Dr. Wörner auf: 

Ist der Bundesregierung bekannt, daß eine Mehrheit der nie-
dergelassenen Ärzte in Westdeutschland Naturheilverfahren, 
Homöopathie etc. in mehr oder weniger großem Umfang an-
wenden und daß breite Kreise der Bevölkerung keine Ein-
schränkung oder Behinderung dieser Medizinzweige wünschen, 
so daß die Anliegen sowohl der Ärzte als auch der Bevölke-
rung gebührend berücksichtigt werden müßten? 

Herr Staatssekretär Dr. von Manger-Koenig! 

Dr. von Manger -Koenig, Staatssekretär im 
Bundesministerium für Jugend, Familie und Gesund-
heit: Herr Abgeordneter, die Bundesregierung hat 
nicht die Absicht, die überwiegend aus Pflanzen 
und natürlichen Mineralien gewonnenen Arzneimit-
tel zu verbieten oder aus dem Verkehr zu ziehen. 
Für diese Arzneimittel ist es bis jetzt nicht durch-
weg möglich gewesen, Methoden für den von der 
EWG geforderten Nachweis der therapeutischen 
Wirksamkeit zu entwickeln. Da es für viele der in 
Betracht kommenden Arzneimittel 10 bis 15 Jahre 
dauern wird, bis diese Methoden entwickelt sind, 
muß sowohl für die EWG-Richtlinien als auch für die 
in Vorbereitung befindliche Novelle zum Arzneimit-
telgesetz eine Übergangsregelung gefunden werden, 
die die Verordnungsfreiheit der Ärzte gewährleistet, 
die Arzneimittelsicherheit verbessert, aber die phy-
totherapeutischen und homöopathischen Arzneimit-
tel nicht vom Markt verbannt. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Zu einer Zusatz-
frage Herr Abgeordneter Dr. Wörner. 

Dr. Wörner (CDU/CSU) : Darf ich daraus schlie-
ßen, daß die Bundesregierung zu ihrer Zusicherung 
steht, Ergänzungsrichtlinien, die von einem inter-
essierten Kreis erarbeitet wurden, in die Prüfung 
einzubeziehen, ehe man an die endgültige Verab-
schiedung dieser Richtlinien gehen wird? 

Dr. von Manger -Koenig, Staatssekretär im 
Bundesministerium für Jugend, Familie und Gesund-
heit: Diese Ergänzungsrichtlinien, die von einzelnen 
Kreisen vorgelegt worden sind, sind in der Arbeits-
gruppe „Arzneimittelsicherheit" erörtert worden. Sie 
wurden für nicht geeignet befunden, in die Prüf-
richtlinien einbezogen zu werden. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine zweite Zu-
satzfrage des Herrn Abgeordneten Wörner. 

Dr. Wörner (CDU/CSU) : In welch anderer 
Weise wollen Sie darin sicherstellen, daß durch die 
jetzt verabschiedeten EWG-Richtlinien nicht der 
Effekt eintritt, der der Besorgnis in meiner Frage zu-
grunde liegt? 

Dr. von Manger-Koenig, Staatssekretär im 
Bundesministerium für Jugend, Familie und Ge-
sundheit: Herr Abgeordneter, ich habe in meiner 
Antwort bereits darauf hingewiesen, daß wir uns in 

der EWG dafür einsetzen, eine Übergangsrege-
lung für 10 bis 15 Jahre zu finden, die den Besitz-
stand der jetzt auf dem Markt befindlichen Arznei-
mittel wahrt. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage 
des Herrn Abgeordneten Dr. Hammans. 

Dr. Hammans (CDU/CSU) : Herr Staatssekretär, 
ohne meiner Frage, die später aufgerufen werden 
wird und wahrscheinlich heute nicht mehr behandelt 
werden kann, vorzugreifen, möchte ich Sie fragen: 
Ist ein solches Urteil nicht vielleicht deshalb erreicht 
worden, weil die Vertreter dieser medizinischen 
Richtung im Beirat nicht vertreten waren? 

Dr. von Manger-Koenig, Staatssekretär im 
Bundesministerium für Jugend, Familie und Gesund-
heit: Die Vertreter dieser medizinischen Richtung, 
auf die Sie sich beziehen, Herr Abgeordneter, sind 
vom Beirat gehört worden. Im übrigen ist der Bei-
rat so zusammengesetzt, daß er alle Richtungen der 
Medizin angemessen berücksichtigt. 

(Abg. Dr. Hammans meldet sich zu einer 
weiteren Zusatzfrage.) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Sie haben keine 
zweite Zusatzfrage. 

Ich rufe die Frage 93 des Abgeordneten Dr. Wör-
ner auf: 

Hat die Bundesregierung Vorsorge getroffen, daß sich ihre 
Vorschlage zur Arzneimittelnovelle auf wirklich gesicherte und 
unbestrittene wissenschaftliche Grundlage stützen und nicht nur 
einseitigen, z. B. pharmakologischen, Auffassungen Gehör schen-
ken? 

Dr. von Manger-Koenig, Staatssekretär im 
Bundesministerium für Jugend, Familie und Ge-
sundheit: Herr Abgeordneter, nach den Vorschrif-
ten des Arzneimittelgesetzes ist bei der Anmel-
dung einer Arzneispezialität, „die Stoffe in der 
medizinischen Wissenschaft nicht allgemein bekann-
ter Wirksamkeit oder deren Zubereitungen ent-
hält, ein ausführlicher Bericht über die pharma-
kologische und die klinische, in besonderen Fällen 
die sonstige ärztliche, zahnärztliche oder tierärzt-
liche Prüfung der Arzneispezialität einzureichen." 
So lautet der Gesetzestext. Der Bericht muß unter 
anderem Angaben über Art, Umfang und Ergeb-
nisse der pharmakologischen, klinischen oder son-
stigen Prüfungen sowie über Art und Ausmaß fest-
gestellter Nebenwirkungen enthalten. Die Anmel-
dung hat die schriftliche Versicherung des Herstel-
lers zu enthalten, daß die Arzneispezialität ent-
sprechend dem jeweiligen Stand der wissenschaft-
lichen Erkenntnis ausreichend und sorgfältig ge-
prüft worden ist. 

Die derzeitigen Richtlinien über Art und Umfang 
der pharmakologischen Prüfungen sind von der 
Deutschen Pharmakologischen Gesellschaft im 
Jahre 1963, die derzeitigen Richtlinien über die 
klinischen oder ärztlichen Erprobungen von der 
Deutschen Gesellschaft für innere Medizin im Jahre 
1965 veröffentlicht worden. Sie sind im Laufe des 
letzten Jahres von den Sachverständigen des Bei- 
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rats „Arzneimittelsicherheit" beim Bundesminister 
für Jugend, Familie und Gesundheit überarbeitet 
worden. Dieser Beirat setzt sich aus namhaften 
Vertretern der Pharmakologie, der Pharmazie, der 
klinischen Praxis und der Medizinalstatistik zusam-
men. Die neu erarbeiteten Richtlinien stellen eine 
Zusammenfassung der derzeitigen wissenschaft-
lichen Erkenntnisse und Methoden der Arzneimittel-
prüfung dar. Gerade in den letzten Jahren sind 
Methoden entwickelt worden, die Schädigungen 
der Frucht, sogenannte teratogene Wirkungen, und 
Schädigungen der Erbfaktoren, sogenannte muta-

gene Wirkungen, die durch bestimmte Arzneimittel 
eintreten können, erkennen lassen. 

Das Bundesgesundheitsamt als Registrierbehörde 
für Arzneispezialitäten muß die Anwendung dieser 
modernen Methoden auf neue Arzneimittel verlan-
gen, wenn den seit 1964 geltenden Anforderungen 
des Arzneimittelgesetzes genügt werden soll. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Eine Zusatzfrage, 
Herr Abgeordneter Dr. Wörner. 

Dr. Wörner (CDU/CSU) : Ist die Bundesregie-
rung bereit, vor einer endgültigen Verabschiedung 
der Richtlinien noch einmal die interessierten 
Kreise, insonderheit Vertreter der Naturheilkunde, 
zu hören und sie angemessen über die Bestrebun-
gen, die es im Blick auf die EWG gibt, zu unter-
richten? 

Dr. von Manger-Koenig, Staatssekretär im 
Bundesministerium für Jugend, Familie und Ge-
sundheit: Herr Abgeordneter, der Beirat „Arznei-
mittelsicherheit" hat vor etwa sechs Wochen den 
Vorsitzenden des Verbandes der Naturheilärzte 
gehört. Der Beirat hat im übrigen noch einmal alle 
Gruppen zu seiner im September stattfindenden Sit-
zung eingeladen, um mit ihnen einen Tag lang die 
anstehenden Probleme ausführlich zu erörtern. Ich 
betone noch einmal, Herr Abgeordneter: Die jetzt 
erarbeiteten Richtlinien sollen nur das ausfüllen, 
was schon jetzt nach dem Gesetz als Prüfung un-
erläßlich ist. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Ich danke Ihnen, 
Herr Staatssekretär. Wir stehen am Ende der Frage-
stunde. 

Ich rufe Punkt 2 der Tagesordnung auf: 

Beratung der Sammelübersicht 22 des Peti-
tionsausschusses (2. Ausschuß) über Anträge 
zu Petitionen 

- Drucksache VI/2228 — 

Der Antrag des Ausschusses ist, die in der nach-
folgenden Sammelübersicht enthaltenen Vorschläge 
anzunehmen. Wird das Wort gewünscht? — Das 
ist nicht der Fall. Wer dem Ausschußantrag zu-
stimmt, den bitte ich um das Handzeichen. — Ich 
bitte um die Gegenprobe. — Keine Gegenstimmen. 
Enthaltungen? — Keine Enthaltungen; einstimmig 
angenommen. 

Ich komme zu Punkt 3 der Tagesordnung: 

Beratung des Schriftlichen Berichts des Aus-
schusses für Wahlprüfung, Immunität und 
Geschäftsordnung (1. Ausschuß) über den 
Antrag der Fraktionen der CDU/CSU, SPD, 
FDP betr. Einsatz der Abstimmungsanlage 

- Drucksachen VI/1948, VI/2026 — 

Ich danke dem Berichterstatter, dem Abgeordne-
ten Mertes, für seinen Schriftlichen Bericht. 

Meine Damen und Herren, wird das Wort ge-
wünscht? — Bitte sehr, Herr Abgeordneter Collet. 

Collet (SPD) : Herr Präsident! Meine sehr ver-
ehrten Damen und Herren! Ich habe mich bei diesem 
Tagesordnungspunkt aus der Überlegung zu Wort 
gemeldet, daß es unter uns eine ganze Menge gibt, 
die vermutlich diesem Antrag heute zustimmen 
werden, obwohl sie ihn innerlich nicht mögen. Wir 
haben immer wieder festgestellt, daß wir uns zwar 
in politischen Sachfragen recht deutlich auseinander-
setzen, daß wir uns aber in Fragen des Parlaments 
selbst häufig resignierend in irgendeiner Sache er-
geben. Diesen Eindruck habe ich auch bei diesem 
Antrag gewonnen. Fast jeder — vielleicht mit Aus-
nahme von zwei oder drei Kollegen —, den man 
dazu anspricht, ist nicht zufrieden und sagt: Eigent-
lich bin ich dagegen, eigentlich halte ich diese Ab-
stimmungsanlage nicht für sinnvoll; aber was soll 
man jetzt noch machen? So wird einem resignierend 
in dieser Frage geantwortet. 

Worum geht es bei der Vorlage des Ausschusses? 
Wir finden hier eine Anzahl Bestimmungen, in 
denen beispielsweise vorgesehen wird, daß in allen 
Fällen, in denen der jeweilige Sitzungsvorstand 
über das Ergebnis einer Abstimmung durch Hand-
aufheben nicht einig ist, statt der Abstimmung im 
Wege des Hammelsprungs die Abstimmung mit dem 
Abstimmungscomputer erfolgt. Des weiteren soll für 
die Auszählung der Stimmen, die beispielsweise 
notwendig wird, wenn der Vermittlungsausschuß 
einen Vorschlag unterbreitet hat und eine bestimmte 
Stimmenzahl im Parlament nötig ist, dieser Compu-
ter in Aktion treten, selbstverständlich auch für 
namentliche Abstimmungen, Wortmeldungen und 
Zusatzfragen. 

Ich bin der Meinung, daß wir den Hammelsprung 
und die Stimmenauszählung beibehalten sollten. Die 
Technik ist immer dann zu begrüßen, wenn sie dazu 
beiträgt, Arbeit zu vereinfachen und Zeit zu ge-
winnen, aber nicht dann, wenn dadurch grundsätz-
liche Änderungen im parlamentarischen System Ein-
gang finden. 

Vielleicht ein paar Bemerkungen zur Vorge-
schichte. Die erste Diskussion über die Anschaffung 
eines solchen Computers, ohne daß der Bundestag 
beschlossen hatte, einen solchen anzuschaffen — das 
ist erst geschehen, als die Initiativen schon ergriffen 
waren und alles Nötige in die Wege geleitet war 
und im Haushalt die Mittel eingesetzt wurden —, 
entstand in Berlin 1969, als der Bundespräsident ge-
wählt wurde und man einen ganzen Tag brauchte, 
um diese Wahl vorzunehmen. Ich darf dazu nur 
sagen, wenn wir alle fünf Jahre einmal eine solche 
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Demonstration durchführen, an der das ganze Volk 
Anteil nimmt, sollte uns das diesen Zeitverlust 
wert sein. 

Wenn wir uns ansehen, was die Vorlage von uns 
erwartet, dann haben wir festzustellen, daß durch 
dieses Abstimmungsverfahren mit dem Computer 
mittels Knopfdrucks die geheime Abstimmung in 
diesem Parlament eingeführt wird. Sie mögen nun 
sagen: Das ist nirgends beschlossen. Aber wer kann 
das ' noch kontrollieren? Das Handaufheben kann 
man kontrollieren. Man kann auch kontrollieren, 
durch welche Tür jemand geht. Aber die Einführung 
einer geheimen Abstimmung mittels Knopfdrucks 
muß ich für meine Person ablehnen. Seit es diesen 
Bundestag gibt, hatten wir die Einrichtung der ge-
heimen Abstimmung nicht. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Herr Abgeord-
neter, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Abge-
ordneten Franke? 

Collet (SPD) : Aber gern. 

Franke (Osnabrück) (CDU/CSU) : Herr Kollege 
Collet, ist Ihnen die Technik dieser Abstimmung 
nicht doch so weit bekannt, daß Sie wissen, daß der 
Nachbar sehen kann, wie man auf seinen Knopf 
drückt, und daß somit die Geheimhaltung, wie Sie 
es gerade darstellen, nicht gegeben ist? 

Collet (SPD) : Ich nehme an, Herr Kollege, auch 
Sie sind wie alle hier zur Schule gegangen und 
wissen, welche Täuschungen möglich sind und 
welche Schwierigkeiten ein Lehrer hat, festzustellen, 
ob einer abschreibt oder nicht. Also kann auch der 
Nachbar nicht sehen, wenn ich meine Hand ent-
sprechend halte, welchen Knopf ich bediene. 

(Abg. Franke [Osnabrück]: Das ist ja nicht 
wahr!) 

Stellen Sie sich einmal folgendes vor. In einer 
Fraktion hat es eine sehr harte Auseinandersetzung 
über irgendeine Sachfrage gegeben. Mehrere Kol-
legen der Fraktion haben sich ernsthaft um eine 
andere Lösung der Sachfrage bemüht und sind unter-
legen. Sie sagen aber: ich halte das nicht für eine 
Gewissensfrage, ich füge mich der Disziplin. Bei der 
Auszählung am nächsten Tag fehlen dann drei Stim-
men. Ich frage Sie: Wer wird verdächtigt? Wahr-
scheinlich diejenigen, ,die dort anders argumentiert 
haben. 

Ich meine, in diesem Hause sollte der Grundsatz, 
der sonst nicht gilt, in keiner Partei, in keiner Or-
ganisation, auch nicht in den Gemeinderäten — dort 
gibt es die geheime Abstimmung, wenn sie bean

-

tragt wird —, beibehalten werden. Bisher hatten 
wir die geheime Abstimmung nicht, und wir sollten 
an dem Grundsatz festhalten, daß jeder, ob auf der 
Pressetribüne oder unter ,den Zuschauern oder jeder 
Kollege, feststellen kann, wie der andere abstimmt, 
damit jeder mit seinem Namen dafür geradesteht. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Gestatten Sie eine 
Zwischenfrage der Abgeordneten Frau Geisendörfer? 

Collet (SPD) : Gern. 

Frau Geisendörfer (CDU/CSU) : Herr Kollege, 
ich wollte Sie nur fragen, ob es nicht auch in Ihrer 
Fraktion üblich ist, daß die Kollegen, die entgegen 
der allgemeinen Fraktionsmeinung abstimmen, das 
im Plenum nicht heimlich tun, sondern das vorher der 
Fraktion bekanntgeben, daß also auch insofern die 
Öffentlichkeit der Abstimmung gewährleistet ist. 

Collet (SPD) : Selbstverständlich. Ich nehme an, 
es ist in allen Fraktionen üblich, 

(Abg. Frau Geisendörfer: Das meine ich ja!) 

daß sie vorher ihre Meinung bekanntgeben. Aber 
die Frage ist doch: Ist sie auch in jedem Fall kon-
trollierbar? Oder wollten Sie sagen, wir seien alle 
Heilige und jeder handle auch so, wie er sage? 
Gestatten Sie, daß ich da einige Zweifel habe. 

Man könnte vorschlagen, jede Einzelabstimmung 
durch Betätigung des Computers durch den Präsiden-
ten auch zur namentlichen machen. Dadurch würde 
aber die Institution der namentlichen Abstimmung 
sicherlich abgewertet. Sie wissen alle, daß wir nicht 
immer übersehen können, worum es im Detail geht. 
Aber bei der namentlichen Abstimmung sollte das 
in jedem Fall so sein. Das hängt schon mit dem Ge-
wicht einer solchen Abstimmung zusammen. 

Wenn ich einmal von dem Grundsatz absehe, daß 
wir die geheime Abstimmung einführen, dann darf 
ich zur technischen Seite noch folgendes sagen. Wie 
sieht es denn mit dem Zeitgewinn aus? Gleichzeitig 
während des Plenums tagt immer wieder der Haus-
haltsausschuß; auch der Ausschuß für die Straf-
rechtsreform tagt manchmal während des Plenums, 
es sind Besuchergruppen im Hause, es finden Be-
sprechungen statt, viele Kollegen arbeiten an ihrem 
Schreibtisch, und wir haben dann dieses Knopf-
drucksystem, das dem einzelnen nicht die Zeit gibt, 
wie das bei der Auszählung beim Hammelsprung 
der Fall ist, ins Plenum zu eilen. Das führt sicherlich 
zu einer Menge von Zufälligkeiten, die wir dann 
rückgängig zu machen versuchen, indem wir hinter-
her sagen, der Computer stimmt nicht, wir wollen 
noch einmal nach der alten Methode auszählen. Ob 
wir damit dem Ansehen des Parlaments dienen, 
möchte ich doch in Frage stellen. 

Ich weiß nicht, wie sehr ich das Problem der 
Stimmführung auswalzen soll. Aber angesichts der 
Vielzahl von Umdrucken in zweiten Lesungen, z. B. 
bei der Beratung des Haushalts, möchte ich Sie doch 
fragen: Wie soll sich der einzelne noch zurechtfin-
den, wenn all das per Knopfdruck erfolgt und in 
manchen Fällen nur die Fachleute Bescheid wissen? 
Man könnte natürlich sagen, man führt eine Ab-
stimmungsstunde ein und legt eine Liste aus, in der 
man jedem sagt, wie man sich zu welchem Punkt zu 
verhalten hat. Ob Sie das für gut halten, überlasse 
ich auch Ihrer Entscheidung. 

Darüber hinaus weiß ich gar nicht, ob es so 
schlecht war, daß sich das Parlament ein- bis zwei-
mal in der Woche in der Lobby zu einer gewissen 
Demonstration versammelt und dort gleichzeitig 
noch einen Ort der Kommunikation gefunden hat. 
Auch das halte ich nicht für eine schlechte Lösung. 
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Da es keine Änderungsmöglichkeit gibt, kann es 
für meine Person nur eine Ablehnung des Antrags 
geben. Ich bitte Sie, über das nachzudenken, was ich 
zu diesem Thema gesagt habe. Ich will jedenfalls 
nicht resignieren und einfach einer Sache zustimmen, 
die viele andere, selbst wenn sie heute zustimmen, 
auch nicht begrüßen. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Abgeordnete Franke. 

Franke (Osnabrück) (CDU/CSU) : Herr Präsi-
dent! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich 
will noch einmal ganz kurz verdeutlichen, was ich 
mit meiner Zwischentrage zu klären versuchte. Ich 
glaube nicht, Herr Kollege Collet, daß Ihre Sorgen 
begründet sind. So geheim, wie Sie die Abstimmun-
gen darzustellen versuchen, sind sie in der Tat nicht. 
Die Technik ist doch so, daß die Knöpfe jeweils auf-
leuchten, wenn sie gedrückt werden. Sie haben auf 
das Beispiel unserer vielleicht gemeinsamen Schul-
erfahrungen verwiesen, wie wir mit den Nachbarn 
immer gewisse Ergebnisse — jedenfalls in der 
Mathematik war das bei mir der Fall — ausge-
tauscht haben, und haben gesagt, daß das Abstim-
mungsergebnis auch hier zu manipulieren sei. Ich 
bin nicht Ihrer Auffassung. Ich sage: die Abstim-
mung ist zwar nicht so öffentlich wie nach dem her-
kömmlichen Verfahren" ; aber eine geheime Abstim-
mung, so wie Sie es dargestellt haben, ist sie auch 
nicht. Sie ist vom nächsten, übernächsten und son-
stigen Nachbarn deutlich einzusehen, und darum 
verstehe ich Ihre Argumente nicht. 

Umgekehrt haben Sie argumentiert, die nament-
liche Abstimmung würde zu einer, sagen wir mal, 
nicht mehr so wichtigen Angelegenheit denaturiert, 

(Abg. Collet: Wenn man sie zur Regel 
machte!) 

— wenn man sie zur Regel machte. Herr Kollege 
Collet, das eine Argument, das Sie gebracht haben, 
hebt nach meiner Auffassung das andere Argument, 
das Sie zur geheimen Abstimmung vorgetragen ha-
ben, auf. Deshalb werde ich mich zum zweiten Teil 
Ihrer Ausführungen nicht weiter äußern. 

(Beifall bei der CDU/CSU) 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Meine Damen und 
Herren, wird noch das Wort gewünscht? — Mir liegt 
ein Änderungsantrag der Abgeordneten Collet, Gro-
becker, Tallert und Genossen auf Umdruck 173 vor. 
Angeblich ist er zurückgezogen worden. Herr Kol-
lege Collet, ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie das 
ausdrücklich zu Protokoll erklärten. Denn sonst hät-
ten Sie ihn schriftlich zurückziehen müssen. 

(Zuruf des Abg. Rösing.) 

— Das mag sein, aber es existiert für mich nicht, 
weil es mir noch nicht vorliegt. 

Collet (SPD) : Der Antrag ist zurückgezogen. Ich 
war selber bei der Antragsannahmestelle. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Dann ist diese 
Angelegenheit erledigt. Ich danke Ihnen. 

Meine Damen und Herren, wir haben nur noch 
über den Antrag des Ausschusses abzustimmen. Das 
Wort wird nicht mehr gewünscht. Ich schließe die 
Aussprache. 

Wer dem Antrag des Ausschusse zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. Ich 
bitte um die Gegenprobe. — Enthaltung? — Ohne 
Inthaltungen bei Gegenstimmen angenommen. 

Meine Damen und Herren, aus technischen Grün-
den wird am heutigen Tage noch nicht danach ver-
fahren werden können. Der Herr Bundestagspräsi-
dent wird Ihnen demnächst ein Schreiben mit der 
genauen Gebrauchsanweisung übermitteln. Mög-
licherweise wird sie zu Beginn einer der nächsten 
Sitzungen auch hier noch einmal verkündet werden. 

Wir kommen nunmehr zu Punkt 4 der Tages-
ordnung: 

a) Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Vierzehnten 
Gesetzes über die Anpassung der Renten aus 
den gesetzlichen Rentenversicherungen so-
wie über die Anpassung der Geldleistungen 
aus der gesetzlichen Unfallversicherung 
(Vierzehntes Rentenanpassungsgesetz 

—14. RAG) 

— Drucksache VI/2199 

b) Beratung des Berichts der Bundesregierung 
über die gesetzlichen Rentenversicherungen, 
insbesondere über deren Finanzlage in den 
künftigen 15 Kalenderjahren (Rentenanpas-
sungsbericht 1971) und Gutachten des Sozial-
beirats zu den langfristigen Vorausberech-
nungen sowie zu den Rentenanpassungen 
1972 

— Drucksache VI/2040 

Auf Begründung und Aussprache wird verzichtet. 

Der Vorschlag des Ältestenrates lautet bezüglich 
a) : Überweisung an den Ausschuß für Arbeit und 
Sozialordnung und an den Haushaltsausschuß ge-
mäß § 96 der Geschäftsordnung, bezüglich b) : Über-
weisung an den Ausschuß für Arbeit und Sozial-
ordnung — federführend — und an den Haushalts-
ausschuß zur Mitberatung. — Es erfolgt kein Wider-
spruch; dann ist so beschlossen. 

Punkt 5, meine Damen und Herren, haben Sie 
vorhin von der Tagesordnung abgesetzt. 

Wir kommen damit zu Punkt 6 der Tagesordnung: 

Zweite Beratung und Schlußabstimmung des 
von der Bundesregierung eingebrachten Ent-
wurfs eines Gesetzes zu dem Übereinkom-
men Nr. 121 der Internationalen Arbeitsorga-
nisation vom 8. Juli 1964 über Leistungen bei 
Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten 

— Drucksache VI/2097 — 



Deutscher Bundestag — 6. Wahlperiode — 125. Sitzung. Bonn, Dienstag, den 8. Juni 1971 	7219 

Vizepräsident Dr. Jaeger 
Schriftlicher Bericht des Ausschusses für 
Arbeit und Sozialordnung (10. Ausschuß) 

— Drucksache VI/2187 (neu) —

Berichterstatter: Abgeordneter Müller (Berlin) 
(Erste Beratung 115. Sitzung) 

Ich danke dem Berichterstatter für seinen Schrift-
lichen Bericht. 

Ich rufe in der Einzelberatung die Artikel 1, 1 a, 
2, 3, 4 sowie Einleitung und Überschrift auf. — Das 
Wort wird nicht begehrt. Wer den aufgerufenen 
Bestimmungen zuzustimmen wünscht, den bitte ich 
um das Handzeichen. Ich bitte um die Gegenprobe. — 
Es  ist so beschlossen. 

Wir kommen zur Schlußabstimmung. Wird vorher 
noch das Wort gewünscht? — Das ist nicht der Fall. 
Wer dem Gesetzentwurf in der Schlußabstimmung 
zuzustimmen wünscht, den bitte ich, sich zu erheben. 
— Ich bitte um die Gegenprobe. — Keine Gegen-
stimmen. Enthaltungen? — Keine Enthaltungen. 
Einstimmig angenommen! 

Wir kommen zu Punkt 7 der Tagesordnung: 

Zweite und dritte Beratung des von der 
Bundesregierung eingebrachten Entwurfs 
eines Gesetzes zur Änderung des Gesetzes 
über die Lohnstatistik 
— Drucksache VI/ 1838 — 

Schriftlicher Bericht des Ausschusses für 
Arbeit und Sozialordnung (10. Ausschuß) 

- Drucksache VI/2195 —

Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Franz 
(Erste Beratung 103. Sitzung) 

Ich danke dem Berichterstatter für seinen Schrift-
lichen Bericht. 

Wir kommen in der zweiten Beratung zur Einzel-
abstimmung. Ich rufe die Artikel 1, 2, 3 sowie Ein-
leitung und Überschrift auf. — Das Wort wird nicht 
begehrt. Wer den aufgerufenen Bestimmungen zu-
zustimmen wünscht, den bitte ich um das Handzei-
chen. — Ich bitte um die Gegenprobe. — Es ist so 
beschlossen. 

Wir kommen zur 

dritten Beratung. 

Ich eröffne die allgemeine Aussprache. — Das Wort 
wird nicht gewünscht. Ich schließe die allgemeine 
Aussprache. 

Wer dem Gesetzentwurf in der Schlußabstimmung 
zuzustimmen wünscht, den bitte ich, sich zu erheben. 
— Ich bitte um die Gegenprobe! — Keine Gegen-
stimmen. — Enthaltungen? — Keine Enthaltungen; 
einstimmig angenommen. 

Ich rufe Punkt 8 der Tagesordnung auf: 

Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes über die künstliche Besamung von 
Tieren (Besamungsgesetz) 
— Drucksache VI/ 1616 —  

Schriftlicher Bericht des Ausschusses für Er-
nährung, Landwirtschaft und Forsten (9. Aus-
schuß) 
— Drucksache VI/2200 — 

Berichterstatter: Abgeordneter Helms 

(Erste Beratung 90. Sitzung) 

Ich danke dem Berichterstatter für seinen Schrift-
lichen Bericht und rufe in der zweiten Beratung die 
§§ 1 bis 13, Einleitung und Überschrift auf. — Das 
Wort wird nicht gewünscht. Wer den aufgerufenen 
Bestimmungen zuzustimmen wünscht, den bitte ich 
um das Handzeichen. — Ich bitte um die Gegen-
probe. — Es ist so beschlossen. 

Wir kommen zur 

dritten Beratung. 

Wird das Wort gewünscht? — Das ist nicht der Fall. 
Wir kommen zur Schlußabstimmung. Wer dem Ge-
setzentwurf als Ganzem zuzustimmen wünscht, den 
bitte ich, sich zu erheben. — Ich bitte um die Gegen-
probe. — Keine Gegenstimmen. Enthaltungen? — 
Keine Enthaltungen. — Einstimmig angenommen. 

Der Ausschuß schlägt Ihnen weiterhin vor, die zu 
dem Gesetzentwurf eingegangenen Petitionen für 
erledigt zu erklären. — Ich höre keinen Wider-
spruch. — Dann ist so beschlossen. 

Wir kommen nunmehr zu Punkt 9 der Tagesord-
nung: 

Zweite und dritte Beratung des von der Bun-
desregierung eingebrachten Entwurfs eines 
Gesetzes zur Änderung des Pflanzenschutz-
gesetzes 
— Drucksache VI/ 1434 — 

Schriftlicher Bericht des Ausschusses für Er-
nährung, Landwirtschaft und Forsten (9. Aus-
schuß) 
— Drucksache VI/2212 — 

Berichterstatter: Abgeordneter Bittelmann 
(Erste Beratung 84. Sitzung) 

Ich danke dem Berichterstatter für seinen Schrift-
lichen Bericht und rufe in der zweiten Beratung die 
Art. 1 bis 3, Einleitung und Überschrift auf. — Das 
Wort wird nicht gewünscht. Wer den aufgerufenen 
Bestimmungen zuzustimmen wünscht, den bitte ich 
um das Handzeichen. — Ich bitte um die Gegen-
probe. — Es ist so beschlossen. 

Wir kommen zur 

dritten Beratung. 

Wir das Wort gewünscht? — Das ist nicht der Fall. 
Wir kommen zur Schlußabstimmung. Wer dem 
Gesetzentwurf zuzustimmen wünscht, den bitte ich, 
sich zu erheben. — Ich bitte um die Gegenprobe. — 
Keine Gegenstimmen. — Enthaltungen? — Keine 
Enthaltungen; einstimmig angenommen. 

Der Ausschuß beantragt, die zu dem Gesetzent-
wurf eingegangenen Petitionen für erledigt zu er-
klären. — Ich höre keinen Widerspruch; dann ist 
so beschlossen. 
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Wir kommen nunmehr zu Punkt 10 der Tages-

ordnung: 

Zweite Beratung und Schlußabstimmung des 
von der Bundesregierung eingebrachten Ent-
wurfs eines Gesetzes zu dem Abkommen 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland, 
Kanada und dem Vereinigten Königreich 
Großbritannien und Nordirland über die Än-
derung des Abkommens vom 3. August 1959 
über die Durchführung von Manövern und 
anderen Übungen im Raume Soltau-Lüneburg 
— Drucksache VI/ 1864 —

Schriftlicher Bericht des Auswärtigen Aus-
schusses (3. Ausschuß) 
— Drucksache VI/2170 —

Berichterstatter: Abgeordneter Dr. Beermann 
(Erste Beratung 103. Sitzung) 

Ich danke dem Berichterstatter für seinen Schrift-
lichen Bericht. 

Ich rufe in zweiter Beratung die Art. 1, 2, Ein-
leitung und Überschrift auf. — Das Wort wird nicht 
gewünscht. Wer zuzustimmen wünscht, den bitte ich 
um das Handzeichen. — Ich bitte um die Gegen-
probe. — Es ist so beschlossen. 

Wird noch vor der Schlußabstimmung das Wort 
gewünscht? — Das ist nicht der Fall. Dann lasse ich 
in der Schlußabstimmung abstimmen. Wer zuzu-
stimmen wünscht, den bitte ich sich zu erheben. — 
Ich bitte um die Gegenprobe. — Enthaltungen? — 
Einstimmig angenommen. 

Ich rufe nunmehr Punkt 11 der Tagesordnung auf: 
Zweite und dritte Beratung des vom Bundes-
rat eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Änderung des Siebenten Bundesmietengeset-
zes 
— Drucksache VI/ 1825 — 

Schriftlicher Bericht des Ausschusses für 
Städtebau und Wohnungswesen (14. Aus-
schuß) 
— Drucksache VI/2189 — 

Berichterstatter: Abgeordneter Varelmann 
(Erste Beratung 103. Sitzung) 

Ich danke dem Berichterstatter für seinen Schrift-
lichen Bericht. 

Wir kommen zur Beratung. Ich rufe in zweiter 
Lesung die Art. 1, 2, 3, Einleitung und Überschrift 
auf. Wird das Wort gewünscht? — Das ist nicht der 
Fall. Wer den Bestimmungen zuzustimmen wünscht, 
den bitte ich um das Handzeichen. — Ich bitte um 
die Gegenprobe. — Es ist so beschlossen. 

Wir kommen zur 

dritten Beratung. 

Ich eröffne die allgemeine Aussprache. — Das 
Wort wird nicht gewünscht. Ich schließe ,die allge-
meine Aussprache. Wer dem Gesetzentwurf i n.  der 
Schlußabstimmung zuzustimmen wünscht, den bitte 
ich, sich zu erheben. — Ich bitte um die Gegen-
probe. — Keine Gegenstimmen. — Enthaltungen?  

— Keine Enthaltungen. — Einstimmig angenommen. 
Ich rufe nunmehr Idle  Punkte 12 bis 15 und 17 

bis 24 der Tagesordnung auf — es handelt sich um 
von Mitgliedern des Hauses und von der Bundes-
regierung vorgelegte Gesetzentwürfe —: 

12. Erste Beratung des von ,der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Zweiten Ge-
setzes zur Änderung des Bundespolizeibeam-
tengesetzes 
— Drucksache VI/2180 — 

13. Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes über 
amtlich anerkannte Sachverständige und amt-
lich anerkannte Prüfer für den Kraftfahrzeug-
verkehr (Kraftfahrsachverständigen-Gesetz 

—KfSachvG) 
— Drucksache VI/2181 — 

14. Erste Beratung des von den Abgeordneten 
Dr. Evers, Vehar, Dr. Müller-Hermann, Kram-
mig und der Fraktion der CDU/CSU einge-
brachten. Entwurfs eines Gesetzes zur Ände-
rung des Gesetzes über das Fahrlehrerwesen 
— Drucksache VI/2182 — 

15. Erste Beratung des von ,der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Zwölften Straf-
rechtänderungsgesetzes 
— Drucksache VI/2202 —

17. Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Achten Ge-
setzes zur Änderung des Wehrpflichtgesetzes 
— Drucksache VI/2223 — 

18. Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zu 
dem Übereinkommen vom 10. Oktober über 
die Beschränkung der Haftung der Eigentümer 
von Seeschiffen und zu den auf der IX. Diplo-
matischen Seerechtskonferenz in Brüssel am 
10. Mai 1952 geschlossenen Übereinkommen 
— Drucksache VI/2224 — 

19. Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Änderung des Handelsgesetzbuches und an-
derer Gesetze (Seerechtsänderungsgesetz) 
— Drucksache VI/2225 —

20. Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes über 
das Verfahren bei der Einzahlung und Ver-
teilung der Haftsumme zur Beschränkung der 
Reederhaftung (Seerechtliche Verteilungsver-
ordnung) 
— Drucksache VI/2226 —

21. Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur 
Änderung des Gesetzes über die Verwahrung 
und Anschaffung von Wertpapieren 
— Drucksache VI/2231 —

22. Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zu 
dem Übereinkommen vom 4. März 1970 zwi-
schen der Bundesrepublik Deutschland, dem 
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Königreich der Niederlande und dem Ver-
einigten Königreich Großbritannien und Nord-
irland über die Zusammenarbeit bei der Ent-
wicklung und Nutzung des Gaszentrifugen-
verfahrens zur Herstellung angereicherten 
Urans 
— Drucksache VI/2245 

23. Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zu 
Änderungen und zur Durchführung der Über-
einkommen über die Fischerei im Nordwest-
atlantik und im Nordostatlantik sowie über 
weitere Maßnahmen zur Regelung der See-
fischerei — Seefischerei-Vertragsgesetz 1971 
— Drucksache VI/2246 — 

24. Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zu 
dem Europäischen Übereinkommen vom 16. 
September 1968 über die Beschränkung der 
Verwendung bestimmter Detergentien in 
Wasch- und Reinigungsmitteln 
— Drucksache VI/2251 — 

Das Wort zu diesen Gesetzentwürfen wird nicht 
gewünscht. Die Überweisungsvorschläge des 
Ältestenrats ersehen Sie aus der Tagesordnung. Er-
hebt sich hiergegen Widerspruch? — Das ist nicht 
der Fall. — Dann ist so beschlossen. 

Demnach ist die Vorlage zu Punkt 12 der Tages-
ordnung dem Innenausschuß — federführend — 
sowie dem Haushaltsausschuß zur Mitberatung und 
gemäß § 96 GO überwiesen. 

Die Vorlagen zu den Punkten 13 und 14 der 
Tagesordnung sind dem Ausschuß für Verkehr und 
für das Post- und Fernmeldewesen überwiesen. 

Die Vorlage zu Punkt 15 der Tagesordnung ist 
dem Sonderausschuß für die Strafrechtsreform über-
wiesen. 

Die Vorlage zu Punkt 17 der Tagesordnung ist 
dem Verteidigungsausschuß überwiesen. 

Die Vorlagen zu den Punkten 18, 19 und 20 der 
Tagesordnung sind dem Rechtsausschuß — feder-
führend — sowie dem Ausschuß für Verkehr und 
für das Post- und Fernmeldewesen zur Mitberatung 
überwiesen. 

Die Vorlage zu Punkt 21 der Tagesordnung ist 
dem Rechtsausschuß überwiesen. 

Die Vorlage zu Punkt 22 der Tagesordnung ist 
dem Ausschuß für Bildung und Wissenschaft 
— federführend —, dem Auswärtigen Ausschuß 
sowie dem Ausschuß für Wirtschaft zur Mitbera-
tung und dem Haushaltsausschuß gemäß § 96 GO 
überwiesen. 

Die Vorlage zu Punkt 23 der Tagesordnung ist 
dem Ausschuß für Ernährung, Landwirtschaft und 
Forsten — federführend — und dem Rechtsaus-
schuß — mitberatend — überwiesen. 

Die Vorlage zu Punkt 24 der Tagesordnung ist 
dem Innenausschuß — federführend — sowie dem 
Ausschuß für Jugend, Familie und Gesundheit 
- mitberatend - überwiesen. 

Jetzt rufe ich den Punkt 16 auf: 

Erste Beratung des von der Bundesregierung 
eingebrachten Entwurfs eines Dritten Geset

-

zes zur Änderung der Pfändungsfreigrenzen 
— Drucksache VI/2203 —

Ich erteile das Wort zur Aussprache Herrn Ab-
geordneten Erhard. 

Erhard (Bad Schwalbach) (CDU/CSU) : Herr Prä-
sident, meine Damen und Herren! Mit diesem Ge-
setzentwurf über die Pfändungsfreigrenzen kommt 
die Regierung einem dringenden Bedürfnis nach; 
denn die gestiegenen Lebenshaltungskosten müs-
sen selbstverständlich auch bei den Freigrenzen 
für den Schuldner, dessen Lohn gepfändet wird, 
berücksichtigt werden. Insofern ist dieser Gesetz-
entwurf sicher zu begrüßen. Ich bedaure aber sehr, 
daß die in der Rechtsprechung bisher offen und 
kontrovers gebliebenen Fragen überhaupt nicht 
angegangen worden sind. 

Es ist nicht zu vertreten, daß der Bundestag für 
Renten und ähnliche Leistungen ganz besondere 
Schutzvorschriften vorgesehen hat, die für Löhne 
nicht gelten sollen. Wenn nämlich das Gehalt auf 
ein Konto überwiesen wird — und wir kommen 
immer mehr zu bargeldlosen Lohnzahlungen —, 
dann kann der Lohnempfänger „kahlgepfändet" 
werden, weil kein Schutz seines Bankkontos, auf 
das der Lohn gezahlt wird, besteht. Da wir bereits 
in verschiedenen Gesetzen dafür Mustervorschriften 
haben, wäre es sehr zweckmäßig gewesen, hier 
eine entsprechende Vorschrift vorzusehen. 

Es ist auch nicht recht zu verstehen, warum die 
sehr kontroversen Vorstellungen innerhalb der 
Rechtsprechung vom Gesetzgeber nicht irgendwie 
durch eine gesetzliche Regelung ausgeräumt wer-
den, obwohl in der Literatur wiederholt gefordert 
wurde, eine klare Regelung bezüglich der Anrech-
nungsbestimmungen zu treffen. Für gewisse Ren-
ten wird eine Anrechnung vorgenommen, für ge-
wisse andere nicht. Für verschiedene andere, pri-
vate Renten, zum Beispiel nach Unfall, gibt es kei-
nen Pfändungsschutz und keine Freigrenzen. Es 
müßte eine Regelung vorgesehen werden, in wel-
chem Rahmen welche sonstigen Bezüge außer den 
Lohnbezügen bei der Berechnung der Freibeträge 
frei oder nicht frei sind. 

Ein drittes Element, das in der Praxis dauernd 
Schwierigkeiten macht, müßte geklärt werden. Wir 
sprechen sehr viel vom Rollentausch in der Ehe, wir 
sprechen sehr viel von den mehrverdienenden Ehe-
gatten, also von dem einen und dem anderen, der 
erwerbstätig ist, aber wir sorgen nicht dafür, daß 
Regelungen gefunden werden, damit die Gerichts-
vollzieher und die Gerichte bei der Berechnung des-
sen zurechtkommen, was für die Freigrenze bei 
dem einen berücksichtigt werden soll, wenn der 
andere auch verdient. Es ist nicht einzusehen, warum 
in einem solchen Haushalt das Einkommen des mit-
verdienenden Ehegatten und der mitverdienenden 
Kinder bei der Berechnung der Pfändungsfreigrenze 
beim Schuldner erhöhend berücksichtigt wird, ohne 
daß hier Regelungen vorhanden sind, bloß weil 
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eine gesetzliche Unterhaltspflicht besteht, die je-
doch de facto in sich zusammenbricht. 

Ein Viertes. Da ist meines Erachtens ein Fehler 
unterlaufen, der nicht gerade für die Qualität unse-
rer Gesetzesvorlagen spricht. In der Begründung 
wird gesagt, auch für die über 2000 DM liegenden 
Einkommen müßten — so wie bisher — die Pfän-
dungsfreigrenzen natürlich allmählich mitsteigen, 
weil sonst kein Anreiz bestehe, mehr zu verdienen. 
Leider sind aber die entsprechenden Vorschriften im 
Gesetzentwurf ausdrücklich gestrichen worden, so 
daß zwischen Gesetzestext und Begründung ein 
Widerspruch besteht. 

Ich meine, das mußte schon in der ersten Lesung 
angesprochen werden, damit wir für die Beratungen, 
die hoffentlich im Rechtsausschuß zügig vor sich 
gehen werden, die Formulierungshilfe des Ministe-
riums erwarten können. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Das Wort hat der 
Abgeordnete Dürr. 

Dürr (SPD): Herr Präsident, meine Damen und 
Herren! Der uns vorliegende Gesetzentwurf ist eine 
Fortschreibung des bisherigen Zustandes, so sehr 
eine Fortschreibung, daß der Bundesrat dazu sogar 
den Vorschlag gemacht hat, man möge künftige An-
passungen nicht mehr im Wege einer Gesetzesände-
rung, sondern im Wege der Verordnung vornehmen. 
Diese Anpassung ist dringlich. Es ist deshalb bes-
ser, die Probleme, die der Kollege Erhard (Bad 
Schwalbach) erwähnt hat und die alle durchaus er-
wägenswert und im Rechtsausschuß ausführlicher 
Erörterung bedürftig sind, nicht an diesen Gesetz-
entwurf anzuhängen, sondern sozusagen in eine 
andere Schublade zu packen. Dann hat man den Vor-
teil, daß dieses Gesetz so, wie es im Interesse der 
Betroffenen sein muß, möglichst bald verabschiedet 
werden kann. Die Notwendigkeit, über die anderen 
Punkte zu reden, bleibt gegeben. 

Vizepräsident Dr. Jaeger: Wird des weiteren 
das Wort gewünscht? — Das ist nicht der Fall. 

Der Ältestenrat schlägt die Überweisung an den 
Rechtsausschuß vor. — Widerspruch erfolgt nicht; 
es ist so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 25 der Tagesordnung auf: 

Beratung des Antrags des  Präsidenten des 
Bundesrechnungshofes 

betr. Rechnung und Vermögensrechnung des 
Bundesrechnungshofes für das Finanzjahr 
1969 — Einzelplan 20 - 
- Drucksache VI/2136 — 

Das Wort wird nicht gewünscht. 

Der Ältestenrat schlägt die Überweisung an den 
Haushaltsausschuß vor. — Widerspruch erfolgt 
nicht; es ist so beschlossen. 

Ich rufe Punkt 26 der Tagesordnung auf: 

Beratung des Mündlichen Berichts des Innen

-

ausschusses (4. Ausschuß) über den von der 

Bundesregierung vorgelegten Bericht der 
Wahlkreiskommission für die 6. Wahlperiode 
des Deutschen Bundestages 
— Drucksachen VI/1627, VI/2196 —

Berichterstatter: Abgeordneter Bühling 
Abgeordneter Berger 

Die Berichterstatter, Herr Abgeordneter Bühling 
und Herr Abgeordneter Berger, halten es offenbar 
nicht für notwendig, hier mündlich vorzutragen. — 
Das Haus verzichtet auf den mündlichen Bericht. 

Ich komme damit zum Antrag des Ausschusses. 
Wird das Wort gewünscht? — Das ist nicht der 
Fall. 

Wer dem Antrag des Ausschusses zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. — Ich 
bitte um die Gegenprobe. — Keine Gegenstimmen. 
Enthaltungen? — Keine Enthaltungen. Einstimmig 
angenommen. 

Ich rufe Punkt 27 der Tagesordnung auf: 

Beratung des Schriftlichen Berichts des Aus-
schusses für Arbeit und Sozialordnung 
(10. Ausschuß) über den Bericht der Bundes-
regierung über die Art, den Umfang und den 
Erfolg der von ihr oder den Länderregierun-
gen vorgenommenen Beanstandungen betref-
fend die Anwendung des Artikels 119 des 
EWG-Vertrages 
— Drucksachen VI/ 1702, VI/2229 —

Berichterstatter: Abgeordneter Urbaniak 

Ich danke dem Berichterstatter, dem Abgeordne-
ten Urbaniak, für seinen Schriftlichen Bericht. 

Wird das Wort gewünscht? — Das ist nicht der 
Fall. 

Der Ausschuß beantragt, den Bericht zur Kennt-
nis zu nehmen. — Widerspruch erfolgt nicht; es ist 
so beschlossen. 

Ich komme damit zu Punkt 28 der Tagesordnung: 

Beratung des Schriftlichen Berichts des Aus-
schusses für Jugend, Familie und Gesund-
heit (12. Ausschuß) über den Antrag der Ab-
geordneten Dr. Martin, Picard, Dr. Götz und 
der Fraktion der CDU/CSU betr. Erziehungs-
beratungsstellen 
— Drucksachen VI/1341, VI/2237 	 

Berichterstatter: Abgeordneter Spitzmüller 

Ich danke dem Berichterstatter, dem Abgeordne-
ten Spitzmüller für seinen Schriftlichen Bericht. 

Wird das Wort gewünscht? 	 Das ist nicht der 
Fall. 

Wer dem Antrag des Ausschusses zuzustimmen 
wünscht, den bitte ich um das Handzeichen. - Ich 
bitte um die Gegenprobe. — Enthaltungen? - We-
der Enthaltungen noch Gegenstimmen; einstimmig 
angenommen. 

Ich rufe nunmehr die Punkte 29 bis 31 auf: 

29. Beratung des Schriftlichen Berichts des Aus-
schusses für Wirtschaft (8. Ausschuß) über den 
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von der Bundesregierung zur Unterrichtung 
vorgelegten Vorschlag der Kommission der 
EG für eine Richtlinie des Rates über die 
Einzelheiten der Übergangsmaßnahmen auf 
dem Gebiet der selbständigen Tätigkeiten der 
Richtlinie des Rates (aus Hauptgruppe 01 bis 
Hauptgruppe 90 CITI) 
— Drucksachen VI/1601, VI/2184 —
Berichterstatter: Abgeordneter Wüster 

30. Beratung des Schriftlichen Berichts des Aus-
schusses für Wirtschaft (8. Ausschuß) über 
die von der Bundesregierung zur Unterrich-
tung vorgelegten Vorschläge der EG-Kom-
mission für 
eine Richtlinie des Rates betreffend die Ver-
wirklichung der Niederlassungsfreiheit für 
die selbständigen Tätigkeiten der Ver-
sicherungsagenten und Versicherungsmakler 
(ex Gruppe 630 CITI) 
eine Richtlinie des Rates über die Einzelheiten 
der Übergangsmaßnahmen auf dem Gebiet 
der selbständigen Tätigkeiten der Versiche-
rungsagenten und der Versicherungsmakler 
(aus CITI-Gruppe 630) 
— Drucksachen VI/1674, VI/2185 — 
Berichterstatter: Abgeordneter Wüster 

31. Beratung des Schriftlichen Berichts des Finanz-
ausschusses (6. Ausschuß) über den von der 
Bundesregierung zur Unterrichtung vor-
gelegten Vorschlag der Kommission der 
Europäischen Gemeinschaften für eine Richt

-

linie des Rates betreffend die Festsetzung 
gemeinsamer Sätze der Gesellschaftsteuer 
— Drucksachen VI/1849,  VI/2253 — 
Berichterstatter: 
Abgeordneter Dr. Becker (Mönchengladbach) 

Ich darf den Berichterstattern, dem Abgeordneten 
Wüster und dem Abgeordneten Dr. Becker (Mön-
chengladbach), für ihre Schriftlichen Berichte danken. 
— Es wünscht kein Berichterstatter das Wort. 

Wird sonst das Wort gewünscht? — Das ist nicht 
der Fall. 

Ist das Haus damit einverstanden, daß wir der 
Einfachheit halber über die Ausschußanträge ge-
meinsam abstimmen? — Das ist der Fall; ich höre 
keinen Widerspruch. 

Wer den Ausschußanträgen auf den genannten 
Drucksachen zuzustimmen wünscht, den bitte ich 
um das Handzeichen. — Ich bitte um die Gegen-
probe. — Keine Gegenstimmen. Enthaltungen? — 
Auch keine Enthaltungen. Es ist so beschlossen. 

Meine Damen und Herren, die nächsten Punkte 
können nach Vereinbarung im Ältestenrat erst am 
Mittwoch behandelt werden. Wir stehen also am 
Ende der heutigen Sitzung. 

Ich berufe die nächste Sitzung des Deutschen 
Bundestages auf morgen, Mittwoch, den 9. Juni, 
9 Uhr, ein. 

Die Sitzung ist geschlossen. 

(Schluß der Sitzung: 15.34 Uhr.) 
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Anlage 1 

Liste der beurlaubten Abgeordneten 

Abgeordnete(r) 	beurlaubt bis einschließlich 

Dr. Achenbach * 12. 6. 
Adams * 12. 6. 
Dr. Ahrens ** 9. 6. 
Dr. Aigner * 11. 6. 
Alber 19. 6. 
Dr. Arndt (Berlin) * 12. 6. 
Dr. Artzinger * 12. 6. 
Bals ** 9. 6. 
Bauer (Würzburg) **  9. 6. 
Behrendt * 12. 6. 
Benda 9. 6. 
Blumenfeld ** 9. 6. 
Borm * 12. 6. 
Frau von Bothmer 11. 6. 
Dr. Burgbacher * 12. 6. 
Dasch 20. 6. 
van Delden 8. 6. 
Dichgans 8. 6. 
Frau Dr. Diemer-Nicolaus ** 9. 6. 
Dr. Dittrich * 12. 6. 
Draeger ** 9. 6. 
Dröscher * 12. 6. 
Dr. Enders ** 9. 6. 
Engelsberger 30. 6. 
Dr. Eyrich 9. 6. 
Faller * 12. 6. 
Fellermaier * 12. 6. 
Flämig * 11.6. 
Fritsch ** 9. 6. 
Dr. Früh 8. 6. 
Dr. Furler * 12. 6. 
Gerlach (Emsland) * 12. 6. 
Gewandt 12. 6. 
Dr. Giulini 8. 6. 
Freiherr von und zu Guttenberg 30. 6. 
Frau Herklotz ** 9. 6. 
Dr. Hermesdorf (Sehleiden) **  9. 6. 
Hösl ** 9. 6. 
Dr. Jahn (Braunschweig) * 12. 6. 
Jung ** 9. 6. 
Kahn-Ackermann ** 9. 6. 
Dr. Kempfler ** 9. 6. 
Frau Klee ** 9. 6. 
Kleinert 9. 6. 
Dr. Klepsch ** 9. 6. 
Dr. Kliesing (Honnef)** 9. 6. 
Klinker *  12. 6. 
Dr. Koch * 12. 6. 
Kriedemann * 12. 6. 
Lange * 12. 6. 
Lautenschlager * 12. 6. 
Lemmrich ** 9. 6. 
Lenze (Attendorn) ** 9. 6.  
Liehr 8. 6. 

* Für die Teilnahme an Ausschußsitzungen des Euro-
päischen Parlaments 
** Für die Teilnahme an Sitzungen der Beratenden Ver-
sammlung des Europarates 

Anlagen zum Stenographischen Bericht 

Abgeordnete(r) 	beurlaubt bis einschließlich 

Link 15. 6. 
Dr. Löhr * 12. 6. 
Lücker (München) *  12. 6. 
Maucher 26. 6. 
Frau Meermann 30. 6. 
Meister * 12. 6. 
Memmel * 12. 6. 
Dr. Möller 8. 6. 
Müller (Aachen-Land) * 12. 6. 
Dr. Müller (München) **  9. 6. 
Frau Dr. Orth * 12. 6. 
Petersen 9. 6. 
Pöhler ** 9. 6. 
Frau Renger 9. 6. 
Richarts * 12. 6. 
Richter ** 9. 6. 
Riedel (Frankfurt) * 12. 6. 
Dr. Rinderspacher ** 9. 6. 
Rohde 12. 6. 
Roser ** 9. 6. 
Dr. Schmid (Frankfurt) 9. 6. 
Schmidt (Würgendorf) 11. 6. 
Dr. Schmidt (Wuppertal) 12. 6. 
Dr. Schmücker ** 9. 6.  
Dr. Schulz (Berlin) 8. 6. 
Schwabe * 12. 6. 
Dr. Schwörer * 12. 6. 
Seefeld *  12. 6. 
Sieglerschmidt ** 9. 6. 
Dr. Siemer 8. 6. 
Springorum * 12. 6. 
Dr. Starke (Franken) *  12. 6. 
Strohmayr 9. 6. 
Tallert 9. 6. 
Dr. Unland 8. 6. 
Frau Dr. Walz **  9. 6. 
Dr. Warnke 9. 6. 
Werner * 11.6. 
Wolfram * 12. 6. 

Anlage 2 

Zusätzliche schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Logemann 
vom 25. Mai 1971 auf die Fragen des Abgeordneten 
Röhner (CDU/CSU) *) 

Auf meine fernschriftliche Rückfrage hat mir der 
Minister für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten 
des Landes Nordrhein-Westfalen mitgeteilt: 

„Bodenverbesserungen (Dränungen) werden nach 
den Richtlinien für Bodenverbesserungen des Mini-
sters für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten des 
Landes Nordrhein-Westfalen vom 14. 1. 1963 - 
SMB1. NW - 7816 - finanziell gefördert. Es sind 
keine Fälle bekannt, in denen bei nach diesen Richt-
linien bezuschußten Dränungen Schäden aufgetreten 

*) Siehe 124. Sitzung Seite 7195 B 
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sind, die auf eine fehlerhafte Mitwirkung der betei-
ligten Behörden zurückzuführen wären. 

Die Planung einer Bodenverbesserung obliegt 
dem Antragsteller bzw. dem von ihm Beauftragten. 
Die Dränentwürfe werden von Ingenieurbüros auf-
gestellt und entweder vom Tief- bzw. Kulturamt des 
Kreises oder vom Wasserwirtschaftsamt fachtech-
nisch geprüft und dann der Bewilligungsbehörde 
vorgelegt. Wird bei der Prüfung des Antrags fest-
gestellt, daß der Dränentwurf fehlerhaft ist, entfällt 
die Gewährung eines Zuschusses. 

Der Antrag auf Gewährung von Zuschüssen nach 
den o. g. Richtlinien für Bodenverbesserungen ent-
hält die im Bezugschreiben zitierte Erklärung. 

Aus dieser Verzichtserklärung kann nicht gefol-
gert werden, daß sich die Behörden der Verant-
wortung entziehen wollen. Sie soll vielmehr klar-
stellen, daß die Bewilligung des Zuschusses keine 
Gewährleistung des Landes für ein einwandfreies 
Funktionieren der Dränung mit einschließt. 

Die Erfahrung hat gezeigt, daß die Wirksamkeit 
einer Dränung trotz ordnungsgemäßer Planung und 
Bauausführung nicht immer zufriedenstellend ist. 
Hierfür können die beteiligten Dienststellen nicht 
verantwortlich gemacht werden. 

Zur Vermeidung von Mißverständnissen bei der 
Auslegung beabsichtige ich, die angesprochene Er-
klärung im Rahmen der vorgesehenen Neufassung 
der Richtlinien zu ändern. 

Ein Abdruck der Richtlinien für Bodenverbesse-
rungen vom 14. 1. 1963 — SMBl. NW 7816 — geht 
Ihnen mit getrennter Post zu." 

Auch mir sind keine Fälle bekannt, in denen bei 
Dränungen Schäden aufgetreten sind, die — nach-
weisbar — ihre Ursache in Fehlplanungen der zu-
ständigen Behörden haben. Ungenügende Unterhal-
tung, die Sache der Träger ist, hat jedoch schon in 
vielen Fällen zu Schäden geführt. Ich sehe daher 
keine Möglichkeit und auch keine Notwendigkeit, 
zusammen mit den Ländern eine von Ihnen ange-
sprochene Schadensregelung zu treffen. 

Anlage 3 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Rosenthal 
vom 14. Mai 1971 auf die Mündliche Frage des 
Abgeordneten Höcherl (CDU/CSU) (Drucksache 
VI/2166, Frage A 33) : 

Wie verhalten sich die seit 1. Januar 1971 abgeschlossenen 
Lohntarifverträge mit allen Nebenabreden zu den von der 
Bundesregierung ausgegebenen Orientierungsdaten für eine 
konjunkturgerechte Lohnentwicklung dieses Jahres? 

Ich darf zunächst darauf hinweisen, daß sich, was 
die Löhne anbetrifft, die Orientierungsdaten für eine 
konjunkturgerechte Lohnentwicklung dieses Jahres 
ausdrücklich nicht auf die möglichen Tariflohn-
erhöhungen beziehen, also, wie ja sehr oft klarge-
stellt, keine Lohnleitlinie darstellen; sondern die 
Orientierungsdaten sagen, und ich zitiere aus dem 
Jahreswirtschaftsbericht, daß bei einem Überhang 

der Effektivlöhne von etwa 4 1 /2 v. H. aus dem Jahre 
1970 Lohnabschlüsse auf der Basis der Effektivver-
dienste je beschäftigten Arbeitnehmer von durch-
schnittlich 7 bis 8 v. H. vereinbart sind, d. h. dies 
sind durchschnittliche Erhöhungen, die regionale 
und sektorale Differenzierungen einschließen. We-
gen des in den einzelnen Branchen und Regionen 
erheblich variierenden Abstandes zwischen Effektiv- 
und Tarifverdiensten läßt sich auch nicht generell 
sagen, welche tariflichen Abschlußsätze sich im ein-
zelnen mit diesen Erhöhungen der Effektivverdienste 
vertragen. 

Trotz dieser entscheidenden Vorbemerkung und 
Einschränkung darf ich Ihnen, was die Tarifab-
schlüsse (einschl. Nebenabreden) anbetrifft, mittei-
len, daß von der Bundesbank im Januar mit einem 
durchschnittlichen Ausmaß der Abschlüsse von 
11,2 v. H., im Februar mit 9,9 v. H. und im März mit 
12,6 v. H. gerechnet wird. Die Erhöhungsraten der 
Tarifabschlüsse bewegen sich in den Monaten Ja-
nuar bis Mai zwischen 8,4 v. H. (Steinkohlenberg-
bau) und 15,1 v. H. (Lufthansa). Der Mittelwert liegt 
bei etwa 11 v. H. 

Ich darf wiederholen, daß die von Ihnen ge-
wünschte Verhältniszahl aus diesen Angaben nicht 
ableitbar ist. 

 

Anlage 4 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Rosenthal 
vom 14. Mai 1971 auf die Mündliche Frage des 
Abgeordneten Dr. Schulze-Vorberg (CDU/CSU) 
(Drucksache VI/2166, Frage A 40) : 

Trifft es zu, daß die Bundesregierung in den Gremien der 
EWG sich nicht genügend einsetzt, um deutschen Bauunterneh-
mungen im benachbarten Ausland im Wettbewerb Chancen-
gleichheit zu verschaffen? 

Die Bundesregierung hat sich in Brüssel stets mit 
Nachdruck für die rasche Herstellung gleicher Wett-
bewerbsbedingungen für die Bauunternehmen in der 
EWG eingesetzt. 

a) Sie hat insbesondere die schnelle Verabschie-
dung der Richtlinien „Öffentliche Bauaufträge" 
gefordert. Diese Richtlinien sehen einmal die 
Aufhebung aller Ausländerbeschränkungen vor 
und enthalten zum anderen eine umfangreiche 
Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvor-
schriften der Mitgliedstaaten betreffend die Ver-
fahren zur Vergabe öffentlicher Bauaufträge. 
Wenn diese Richtlinienvorschläge verabschiedet 
sind, dürfen in der EWG im Bereich der öffent-
lichen Bauaufträge keinerlei Diskriminierungen 
nach der Staatangehörigkeit mehr vorgenommen 
werden, d. h. alle in der EWG ansässigen Unter-
nehmen können sich bei der Vergabe öffentlicher 
Bauaufträge von einem bestimmten Volumen ab 
(1 Million Rechnungseinheiten = 1 Million Dol-
lar) gleichberechtigt um den Zuschlag bewerben. 
Ferner werden dann die Handelshemmnisse, die 
sich aus der derzeitigen Unterschiedlichkeit der 
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mit- 



Deutscher Bundestag — 6. Wahlperiode — 125. Sitzung. Bonn, Dienstag, den 8. Juni 1971 	7227 

gliedstaaten auf dem Gebiete der Vergabe 
öffentlicher Bauaufträge ergeben, weitgehend 
beseitigt sein. 

b) Soweit es sich um privatwirtschaftliche Bauauf-
träge handelt, ist die  Liberalisierung  in der EWG 
bereits seit längerer Zeit durch die Richtlinien 
Industrie und Handwerk (je eine Richtlinie Auf-
hebung der Beschränkungen und Übergangsmaß-
nahmen) erfolgt. Sollte es in diesem Bereich 
durch staatliche Interventionen der anderen Mit-
gliedstaaten zu Diskriminierungen deutscher Bau-
unternehmen gekommen sein, läge ein Verstoß 
gegen zwingende EWG-Bestimmungen vor, der 
durch die EG-Kommission zu verfolgen wäre. 
Auch die Bundesregierung würde die erforder-
lichen Initiativen ergreifen, falls ihr solche Ver-
stöße bekannt würden. 

Anlage 5 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. von Doh-
nanyi vom 14. Mai 1971 auf die Mündliche Frage 
des Abgeordneten Dr. Haack (SPD) (Drucksache 
VI/2166 Frage 109) : 

Welche Auffassung vertritt die Bundesregierung zu den in 
der letzten Zeit in der Bundesrepublik Deutschland vorgebrach-
ten Bedenken gegen die Errichtung von Atomkraftwerken (ge-
sundheitsschädigende Auswirkungen der Radioaktivität) ? 

Die Bundesregierung teilt nicht die von verschie-
denen Einzelpersonen und Gruppen vorgetragenen 
grundsätzlichen Bedenken gegen die Errichtung 
von Kernkraftwerken. Sie ist der Auffassung, daß 
angesichts der Berücksichtigung strenger gesetzlicher 
Sicherheitsvorschriften Kernkraftwerke in der Bun-
desrepublik ohne Gefährdung der Bevölkerung er-
richtet und betrieben werden können. Im Bewußt-
sein ihrer Verantwortung unternimmt die Bundes-
regierung große Anstrengungen, die behördliche 
Organisation und die unabhängige Gutachterorgani-
sation, die die Einhaltung der Sicherheitsvorschrif-
ten prüfen, erheblich zu verstärken. 

Anlage 6 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. von Doh-
nanyi vom 14. Mai 1971 auf die Mündliche Frage 
des Abgeordneten Konrad (SPD) (Drucksache VI/2166 
Frage A 110) : 

Welche Möglichkeiten hat die Bundesregierung, auf die Lan

-

desregierung Schleswig-Holstein einzuwirken, daß diese die nach 
Ansicht des Wissenschaftsrats zu niedrige Zahl von 18 000 Stu-
dienplätzen für den ersten Rahmenplan im Hochschulbau bedarfs-
gerecht erhöht? 

Die Bundesregierung kann zusammen mit den 
übrigen Ländern auf die Hochschulplanung eines 
Landes nur in dem nach dem Hochschulbauförde-
rungsgesetz vorgesehenen Verfahren hinwirken, 
also durch Beratungen im Wissenschaftsrat, der die 

Empfehlungen gibt, sodann im Planungs

-

ausschuß sowie mittelbar bei der Beschlußfassung 
über den Rahmenplan. 

Der Planungsausschuß hat seine Aufgabe für den 
1. Rahmenplan. zunächst einmal darin gesehen, 
sicherzustellen, daß im Jahre 1975 für die zu erwar-
tende Gesamtzahl von 650 000 bis 680 000 Studenten 
genügend Studienplätze in der Bundesrepublik zur 
Verfügung stehen werden. Dabei ist natürlich wich-
tig, daß jedes Land entsprechend beiträgt. Beson-
ders wenn ein Land mehr Schulabsolventen als Stu-
dienplätze hat. 

Eine gleichmäßige Regionalverteilung der Stu-
dienplätze kann jedoch erst langfristig mit der 
Fortschreibung des Rahmenplans erreicht werden. 

Anlage 7 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. von 
Dohnanyi vom 14. Mai 1971 auf die Mündliche Frage 
des Abgeordneten Dr. Hauff (SPD) (Drucksache 
VI/2166 Frage A 112) : 

Ist der Bundesiegierung bekannt, daß qualifizierte Bewerber 
hei der Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbeitung mbH 
in nennenswertem Umfang deswegen nicht eingestellt werden 
konnten, weil entsprechende Gehaltsangebote weit unter dem 
„Marktwert" lagen? 

Die Gesellschaft für Mathematik und Daten-
verarbeitung hat gelegentlich Schwierigkeiten, einen 
bestimmten Kreis von qualifizierten Bewerbern auf 
dem Gebiet der elektronischen Datenverarbeitung 
zu gewinnen. Dies ist der Bundesregierung bekannt. 
Es handelt sich hierbei um besonders hochqualifi-
zierte Wissenschaftler und Programmierer, die lang-
jährige Erfahrungen in Industrie und Wirtschaft auf 
dem Gebiet der elektronischen Datenverarbeitung 
vorweisen können. An diesen Spitzenkräften besteht 
z. Z. noch ein allgemeiner erheblicher Mangel; sie 
werden von der Industrie sehr umworben. 

Deswegen wird die Bundesregierung im 2. Daten-
verarbeitungsprogramm den Schwerpunkt auf Aus-
bildungsfragen legen. 

Anlage 8 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. von 
Dohnanyi vom 14. Mai 1971 auf die Mündlichen 
Fragen des Abgeordneten Lenzen (CDU/CSU) 
(Drucksache VI/2166 Fragen A 113 und 114) : 

Trifft es zu, daß die Bundesregierung die Entwicklung deut-
scher Großrechner (z. B. TR 440) der Firma AEG-Telefunken 
weiterhin fördern will? 

Wie ist in diesem Zusammenhang das Ergebnis der Abnahme 
einer gleichen, am Deutschen Rechenzentrum Darmstadt instal-
lierten Anlage, und welche Erfahrungen liegen sechs Monate 
nach Erweiterung dieser Anlage vor? 
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Zu 1:  

Diese Frage wird im Rahmen des 2. DV-Programms 
der Bundesregierung, das noch vor der Sommer-
pause vorgelegt werden soll, behandelt werden. 

Zu 2:  

In einem noch andauernden Anlaufbetrieb konnte 
demonstriert werden, daß mit der im Dezember 1970 
im Deutschen Rechenzentrum Darmstadt installier-
ten Version des Großrechners TR 440 der Firma 
AEG-Telefunken ein in jeder Beziehung zufrieden-
stellender Rechenzentrumsbetrieb durchgeführt wer-
den kann. Mit der Abnahme der Anlage ist nach 
Auskunft des Deutschen Rechenzentrums Darmstadt 
bald zu rechnen. 

Anlage 9 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Dr. von 
Dohnanyi vom 14. Mai 1971 auf die Mündliche Frage 
des Abgeordneten Niegel (CDU/CSU) (Drucksache 
VI/2166 Frage A 115) : 

Wie beurteilt die Bundesregierung die Ausführungen von 
Prof. Dr. Scheuch in der „Welt" vom 7. November 1970, in dem 
er auf die Gefahren einer falsch verstandenen Bildungspolitik 
aufmerksam macht? 

Herr Scheuch hat auf quantitative Probleme der 
Bildungsplanung hingewiesen. Diese Hinweise sind 
so vielfältig, daß man sie hier nicht im einzelnen 
aufführen kann, richtige und unrichtige. Die Bundes-
regierung ist aber nicht gewillt, in diesem hohen 
Hause oder sonst in der Öffentlichkeit Zensuren 
über Zeitungsartikel oder deren Inhalt zu erteilen. 

 

Anlage 10 

Schriftliche Antwort 

des Staatssekretärs Dr. Ehrenberg vom 8. Juni 1971 
auf die Mündliche Frage des Abgeordneten Leicht 
(CDU/CSU) (Drucksache VI/2244 Frage A 76) : 

Welche Auswirkungen hat die Freigabe des Wechselkurses 
der DM für eine wie hohe Anzahl von Rentenempfängern in 
den deutsch-französischen Grenzräumen? 

In der Bundesrepublik Deutschland leben z. Z. 
etwa 20 000 Rentner, die französische Renten bezie-
hen. Von diesen erhalten etwa 13 000 im Saarland 
wohnende Rentner nach dem Sozialversicherungs-
Angleichungsgesetz Saar in Verbindung mit dem 
Saarländischen Gesetz Nr. 345 von deutscher Seite 
eine Ausgleichszahlung, wenn ihre Rente unter 
den Betrag der entsprechenden deutschen Rente 
fällt. Diese 13 000 französischen Renten können 
somit infolge der Freigabe des DM-Wechselkurses 
nicht unter das Niveau der entsprechenden deut-
schen Renten fallen. 

Es verbleiben somit nur etwa 7000 Rentner, die 
von den schwankenden Wechselkursen betroffen 
werden können. Die bisherigen Abweichungen von 

 

der vor dem 9. Mai geltenden Parität sind nicht 
so groß, daß Rückwirkungen auf den Lebensstan-
dard in nennenswertem Umfang zu erwarten sind. 
Im übrigen ist darauf hinzuweisen, daß die 
Wechselkursfreigabe — in diesem Punkt vergleich-
bar mit der Aufwertung der Deutschen Mark vom 
Oktober 1969 — auch deshalb notwendig war, weil 
der Preisanstieg bei unseren wichtigsten Handels-
partnern stärker war als in der Bundesrepublik. 
Würden diese 7000 Rentner ihre französischen Ren-
ten in Frankreich beziehen, hätte die dort stärkere 
Kaufkraftminderung ihre Realeinkommen mehr 
beeinträchtigt, als dies jetzt durch die flexiblen 
Wechselkurse geschieht. 

Anlage 11 

Schriftliche Antwort 

des Staatssekretärs Dr. Ehrenberg vom 8. Juni 1971 
auf die Mündlichen Fragen des Abgeordneten Bredl 
(SPD) (Drucksache VI/2244 Fragen A 77 und 78) : 

Trifft es zu, daß die Bundesregierung der Auffassung ist, daß 
die Berufsausbildung zum dienstordnungsmäßigen Angestellten 
bei den Trägern der gesetzlichen Krankenversicherung eine An-
gelegenheit des Berufsbildungsgesetzes vom 14. August 1969 sei? 

Ist die Bundesregierung nicht auch der Auffassung, daß alle 
Aufgaben aus dem Dienstrecht für dienstordnungsmäßige Ange-
stellte der gesetzlichen Krankenkassen Aufgabe der Selbstver-
waltung dieser Krankenversicherungsträger und nach § 352 RVO 
lex spezialis im Verhältnis zum Berufsbildungsgesetz ist? 

Das Berufsbildungsgesetz gilt nach Auffassung des 
Bundesministeriums für Arbeit und Sozialordnung 
auch für die Berufsausbildung zum dienstordnungs-
mäßig Angestellten bei den Trägern der gesetz-
lichen Krankenversicherung. 

Der Dienst bei den Trägern der gesetzlichen 
Krankenversicherung mit Dienstordnungsrecht, d. h. 
bei den Orts-, Land- und Innungskrankenkassen, ist 
unabhängig davon, in welcher Rechtsstellung er ge-
leistet wird, öffentlicher Dienst. Es war ein beson-
deres Anliegen des Deutschen Bundestages, die 
Geltung des Berufsbildungsgesetzes auch auf den 
öffentlichen Dienst zu erstrecken. Dementsprechend 
trägt z. B. der Vierte Abschnitt im Sechsten Teil des 
Gesetzes die Überschrift „Berufsbildung im öffent-
lichen Dienst". 

Die im Berufsbildungsgesetz enthaltenen Aus-
nahmevorschriften erfassen nicht die Berufsausbil-
dung zum dienstordnungsmäßig Angestellten. Aus 
anderen Gesetzen kann eine Ausnahme nicht herge-
leitet werden, da nach § 106 des Berufsbildungsge-
setzes alle Vorschriften und Bestimmungen, die den 
gleichen Gegenstand wie das Berufsbildungsgesetz 
behandeln oder ihm widersprechen, außer Kraft ge-
treten sind. Der Gesetzgeber hat diese Regelung be-
wußt so allgemein gehalten, um eine umfassende 
Geltung des Berufsbildungsgesetzes zu erreichen. 
Auch § 352 RVO kann daher nicht als Sondervor-
schrift im Verhältnis zum Berufsbildungsgesetz ver-
standen werden. 

Selbstverständlich ist es - das möchte ich ab

-

schließend betonen — nach Maßgabe des Selbstver

-

waltungsgesetzes und der Vorschriften der §§ 349 ff. 
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der Reichsversicherungsordnung Aufgabe der Selbst-
verwaltungsorgane der Krankenkassen, die Rechts-
verhältnisse ihrer dienstordnungsmäßig Angestell-
ten zu regeln. Dabei kann jedoch aus den genann-
ten Gründen keine vom Berufsbildungsgesetz ab-
weichende Ausbildung vorgesehen werden. 

Anlage 12 

Schriftliche Antwort 

des Staatssekretärs Dr. Ehrenberg vom 8. Juni 1971 
auf die Mündlichen Fragen des Abgeordneten Dr. 
Schwörer (CDU/CSU) (Drucksache VI/2244 Fragen A 
79 und 80) : 

Ist der Bundesregierung bekannt, wie viele berufsunfähige 
Arbeitnehmer es im Augenblick in der Bundesrepublik Deutsch-
land gibt, die noch arbeitsfähig sind, die aber in ihrem Beruf 
nicht eingesetzt werden können? 

Wann endet nach der Ansicht der Bundesregierung die Mög-
lichkeit, einen älteren Angestellten, der nicht mehr in seinem 
Beruf arbeiten kann, auf eine andere Tätigkeit umzuschulen, und 
ist die Bundesregierung der Ansicht, daß hier von der Bundes-
anstalt für Arbeit in der Frage des Zuschusses ein großzügigerer 
Maßstab angelegt werden soll für die Entscheidung der Frage, 
ob die Kosten der Umschulung von der Bundesanstalt für Arbeit 
übernommen werden oder nicht? 

Nach den Statistiken der Sozialversicherungs-
träger erhalten z. Z. rund 466 000 Personen eine 
Rente wegen Berufsunfähigkeit. Wie viele dieser 
Personen nach Teilnahme an entsprechenden Bil-
dungsmaßnahmen wieder eine qualifizierte Berufs-
tätigkeit ausüben können, ist der Bundesregierung 
nicht bekannt. Es ist statistisch auch nicht erfaßt, 
wie viele der Rentner wegen Berufsunfähigkeit noch 
einer Tätigkeit nachgehen. 

Nach dem Grundsatz „Rehabilitation vor Rente" 
wird in der Regel geprüft, ob und wie Berufsun-
fähigkeitsrentner durch entsprechende berufliche 
Bildungsmaßnahmen wieder vollwertig in das Er-
werbsleben eingegliedert werden können. Erfah-
rungsgemäß wird dadurch in vielen Fällen sogar ein 
beruflicher Aufstieg erreicht. Eine Pflicht zur laufen-
den Prüfung der Rehabilitationsfähigkeit der Berufs-
unfähigkeitsrentner durch die Träger der Sozialver-
sicherung soll in dem Entwurf des Gesetzes zur Ver-
einheitlichung der Leistungen der medizinischen und 
beruflichen Rehabilitation ausdrücklich vorgesehen 
werden. 

Zu Ihrer Frage nach einer möglichen Umschulung 
älterer Arbeitnehmer, insbesondere auch älterer An-
gestellter, ist zu bemerken, daß der erfolgreiche Ab-
schluß einer Umschulungsmaßnahme nicht in erster 
Linie vom Lebensalter abhängt. Ein generell gülti-
ges Höchstalter für die Einleitung einer Umschu-
lungsmaßnahme kann daher nicht festgelegt werden. 
Es hat sich jedoch gezeigt, daß ältere Arbeitnehmer 
weniger Bereitschaft zeigen, an beruflichen Bildungs-
maßnahmen teilzunehmen als jüngere. Diese Ten-
denz verschärft sich bei Arbeitnehmern mit weniger 
qualifizierter Ausbildung. 

Aus diesen Gründen widmet die Bundesanstalt für 
Arbeit den Problemen der beruflichen Bildung ein-
schließlich der Umschulung älterer Arbeitnehmer 

ihre besondere Aufmerksamkeit. Sie wird die durch 
das Arbeitsförderungsgesetz geschaffenen Förde

-

rungsmöglichkeiten in vollem Umfange ausschöpfen. 

Auch die Bundesregierung ist bemüht, die z. Z. 
für ältere Arbeitnehmer noch bestehenden Schwie-
rigkeiten zu beseitigen. Im Hinblick auf die beruf-
liche Umschulung hat das Berufsförderungszentrum 
Essen u. a. die Aufgabe erhalten, fortschrittliche 
Methoden in stofflicher, didaktisch-pädagogischer 
und technischer Hinsicht sowie erwachsenengerechte 
Prüfungsverfahren zu entwickeln. Darüber hinaus 
wird z. Z. gemeinsam mit dem Land Nordrhein-
Westfalen die Errichtung einer Modelleinrichtung 
zur beruflichen Wiedereingliederung schwervermit-
telbarer, insbesondere älterer Arbeitnehmer in 
Nordrhein-Westfalen erörtert. 

Anlage 13 

Schriftliche Antwort 

des Staatssekretärs Dr. Ehrenberg vom 8. Juni 1971 
auf die Mündliche Frage des Abgeordneten 
Dr. Schmitt-Vockenhausen (SPD) (Drucksache VI/2244 
Frage A 83) : 

Teilt die Bundesregierung die in Kriegsopferkreisen vertre-
tene Ansicht, daß die Verflechtung der Kriegsopferfürsorge und 
der Sozialhilfe mit Nachteilen für die Kriegsopfer verbunden ist, 
und sieht sie gegebenenfalls Möglichkeiten der Abhilfe? 

Der Bundesregierung ist bekannt, daß Kriegs-
opfer häufig die Ansicht vertreten, die Bindung der 
Kriegsopferfürsorge an die Sozialhilfe werde dem 
von ihnen gebrachten Opfer nicht gerecht. Offenbar 
meint man, die Kriegsopfer erhielten im Ergebnis 
Sozialhilfeleistungen, wie sie jedem auch ohne Son-
deropfer zustünden. Dieser Eindruck wird möglicher-
weise dadurch verstärkt, daß auf örtlicher Ebene die 
Fürsorgestellen für Kriegsopfer und die Ämter für 
Sozialhilfe vielfach räumlich und evtl. auch personell 
verbunden sind. 

Unbestritten handelt es sich bei den Leistungen 
,der Kriegsopferfürsorge nach den §§ 25 bis 27 e des 
Bundesversorgungsgesetzes um Versorgungslei-
stungen, auf die ein Rechtsanspruch besteht. Ziel der 
Kriegsopferfürsorge ist es, die Leistungen der Ver-
sorgung im engeren Sinne durch gezielte Einzelhil-
fen zu ergänzen. Um die bewährten Methoden der 
Sozialhilfe bei der Hilfe in Einzelfällen auch für 
Kriegsopfer nutzbar zu machen, wird im Recht der 
Kriegsopferfürsorge verschiedentlich auf die ent-
sprechende Anwendung von Bestimmungen des Bun-
dessozialhilfegesetzes verwiesen, jedoch mit dem 
ausdrücklichen Gebot, daß die besondere Lage der 
Beschädigten oder Hinterbliebenen zu berücksichti-
gen sei. Dies bedeutet, daß die Leistungen der 
Kriegsopferfürsorge in der Regel besser sein sollen 
als die der Sozialhilfe. 

Gleichwohl wird ,die Bundesregierung prüfen, ob 
und welche Maßnahmen — erforderlichenfalls auch 
im Wege einer Rechtsänderung — angezeigt sind, 
um dem eingangs geschilderten Eindruck entgegen-
zuwirken. 
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Anlage 14 

Schriftliche Antwort 

des Staatssekretärs Dr. Ehrenberg vom 8. Juni 1971 
auf die Mündlichen Fragen des Abgeordneten Killat- 
von Coreth (SPD) (Drucksache VI/2244 Fragen A 84 
und 85) : 

Ist die dpa-Meldung vom 26. Mai 1971 zutreffend, daß die 
österreichische Ärzteschaft in den Ländern Tirol, Steiermark und 
Salzburg sich weiterhin weigert, die durch das Sozialversiche-
rungsabkommen mit Österreich garantierte Heilbehandlung deut-
scher Urlauber auf Krankenschein durchzuführen? 

Was beabsichtigt die Bundesregierung zu tun, um den deut-
schen Urlaubern die vereinbarte Heilbehandlung auf Kranken-
schein in Osterreich sicherzustellen? 

Nach den geltenden deutsch-österreichischen 
Staatsverträgen über Soziale Sicherheit sind die 
österreichischen Ärzte verpflichtet, die Mitglieder 
der deutschen sozialen Krankenversicherung und 
ihre Familienangehörigen bei Erkrankung während 
des Urlaubs in Österreich ebenso wie österreichische 
Versicherte und ihre Familienangehörigen als 
Kassenpatienten zu behandeln. 

Ein Teil der freipraktizierenden Ärzte in den 
Bundesländern Salzburg und Steiermark behandelt 
jedoch die deutschen Urlauber als Privatpatienten. 
Die Ärztekammern dieser Länder haben sich bisher 
geweigert, zur Erfüllung ihrer Verpflichtung Sonder-
vereinbarungen mit den österreichischen Kranken-
kassen zu schließen. 

In Tirol ist die zunächst geschlossene Sonder-
vereinbarung über die Behandlung deutscher Ver-
sicherter infolge Kündigung durch die Ärztekammer 
zum 22. Mai 1971 außer Kraft getreten. Angesichts 
des damit eingetretenen vertragslosen Zustands ist 
nicht auszuschließen, daß nunmehr auch freiprakti-
zierende Ärzte in Tirol dem Vorgehen eines Teils 
ihrer Kollegen in Salzburg und Steiermark folgen. 

Von deutscher Seite wurde schon bisher bei allen 
Gelegenheiten auf die abkommensgemäße Betreu-
ung der deutschen Urlauber gedrängt. Inzwischen 
hat die österreichische Regierung einen besonderen 
Kabinettsausschuß, bestehend aus den beteiligten 
Bundesministern, eingesetzt. Der Ausschuß hat den 
Auftrag, alles zu unternehmen, um die vollständige 
Erfüllung des Abkommens zu garantieren; dabei 
werden auf österreichischer Seite innerstaatliche 
Möglichkeiten zur Beseitigung der Schwierigkeiten 
zu suchen sein. Es wird damit gerechnet, daß auf 
diese Weise noch im Laufe des jetzigen Sommers die 
abkommensgemäße Betreuung der deutschen Ur-
lauber in ganz Österreich sichergestellt werden kann. 

Anlage 15 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Hermsdorf 
vom 18. Mai 1971 auf die Schriftliche Frage des Ab-
geordneten Dr. Abelein (CDU/CSU) (Drucksache 
VI/2113 Frage B 10) : 

Wieso erhält der „Verband der durch das NS-Regime ge-
schädigten Wissenschaftler e. V." keine Bundesmittel, obwohl 
andere Verfolgtenverbände seit über 20 Jahren seitens der 
Bundesregierung finanziert werden? 

Bei dem im Jahre 1964 gegründeten Verband, der 
nach Angaben seines geschäftsführenden Vorstands-
mitglieds, Dr. Kurt Moeller, heute ca. 150 Mitglieder 
hat, handelt es sich nicht um eine gemäß § 183 Abs. 2 
des Bundesentschädigungsgesetzes (BEG) aner-
kannte Organisation zur Vertretung der Interessen 
von Verfolgten. Bei den für die Durchführung des 
BEG zuständigen Landesentschädigungsbehörden ist 
er nicht bzw. nur kaum in Erscheinung getreten. 

Als wesentliche Aufgabe wird die Wahrnehmung 
der Interessen von Wissenschaftlern, ehemaligen 
Wissenschaftlern und von Personen angegeben, die 
nach dem Gesetz zur Regelung der Wiedergutma-
chung nationalsozialistischen Unrechts für Angehö-
rige des öffentlichen Dienstes (BWGöD) antragsbe-
rechtigt sind, bzw. Anträge gestellt haben oder stel-
len. Darüber hinaus will der Verband erreichen, daß 
weitere Personengruppen in das BWGöD, für das der 
Bundesminister des Innern federführend ist, einbe-
zogen werden. 

Dem Anliegen nach Gewährung finanzieller Unter-
stützung haben bisher weder die Länder noch mein 
Haus und der Bundesminister des Innern entspro-
chen. 

Aus dem von meinem Hause verwalteten Wieder-
gutmachungstitel 68 631 erhalten auf Grund eines 
Kabinettbeschlusses der Bundesregierung aus dem 
Jahre 1965 nur 3 Betreuungsorganisationen für die 
rassisch Verfolgten nichtjüdischen Glaubens Ver-
waltungskostenzuschüsse. Hierbei handelt es sich 
um eine teilweise Erstattung echter Verwaltungs-
kosten, welche diesen Organisationen bei der Wahr-
nehmung individueller Betreuungsmaßnahmen ent-
stehen, die an sich meinem Hause obliegen, weil es 
für die Verwaltung und Abwicklung des mit Kabi-
nettbeschluß der Bundesregierung vom 15. Juli 1952 
geschaffenen Hilfsfonds (HNG-Fonds) zuständig ist. 
Diese im Auftrag meines Hauses durchgeführten Be-
treuungsmaßnahmen umfassen die sachgerechte Stel-
lung und Begründung von Anträgen auf Gewährung 
laufender oder einmaliger Beihilfen aus dem HNG-
Fonds, Hilfe bei der Beschaffung der erforderlichen 
Beweismittel, Prüfung der wirtschaftlichen und per-
sönlichen Verhältnisse der Antragsteller, sachge-
mäße Führung der Verwendungsnachweise für die 
bewilligten zweckgebundenen Beihilfen usw. 

Abgesehen hiervon werden Verwaltungskosten-
zuschüsse an Organisationen, welche die Interessen 
von Personen wahrnehmen, die zu dem nach dem 
BEG und dem BWGöD antragsberechtigten Perso-
nenkreis gehören, aus diesem Titel nicht gewährt. 

Aus dem vom Bundesminister des Innern bewirt-
schafteten Fonds „Förderung demokratischer Wi-
derstandskämpfer- und Verfolgtenorganisationen" 
(Kap. 06 02 Tit. 68 406) erhalten erstmalig seit 1967 
2 Verfolgtendachverbände regelmäßige Beihilfen. 

Die Zweckbestimmung dieses Titels erhält die Er-
läuterung: „Veranschlagt sind 1. für Gedenkfeiern, 
2. Beiträge zu internationalen Dachverbänden, 
3. sonstige Veranstaltungen, 4. für generelle Auf-
gaben der Zentralverbände einschließlich Personal- 
und Sachkosten, 5. sonstige Einzelvorhaben. 
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Demnach werden aus diesen Mitteln keine Zu-
wendungen zur Durchsetzung der nach dem BEG 
oder dem BWGöD betriebenen materiellen Wieder-
gutmachungsforderungen gewährt. Auch einzelne 
regionale Zusammenschlüsse oder sachlich begrenzte 
Fachverbände können an der Förderung aus diesem 
Fonds nicht teilnehmen. 

Anlage 16 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Westphal 
vom 19. Mai 1971 auf die Schriftliche Frage des Ab-
geordneten Dr. Haack (SPD) (Drucksache VI/2166, 
Frage B 3 *) : 

Teilt die Bundesregierung die Auffassung, daß Studenten, die 
das 27. Lebensjahr überschritten haben, benachteiligt sind (Weg-
fall  des Kinderfreibetrags und des Kindergeldes und der Mitver-
sicherung in der Krankenversicherung der Eltern)? 

Zu Ihrer Anfrage nehme ich, soweit sie das Kin-
dergeld nach dem Bundeskindergeldgesetz betrifft, 
wie folgt Stellung: 

Bei der Gewährung von Kindergeld werden in 
Schul- oder Berufsausbildung stehende Kinder läng-
stens bis zur Vollendung des 25. Lebensjahres be-
rücksichtigt. Hiervon gibt es nur eine Ausnahme: 
Sofern die Ausbildung durch den gesetzlichen Wehr-
dienst oder zivilen Ersatzdienst verzögert wurde, 
wird das Kind auch für einen der Zeit dieses Dien-
stes entsprechenden Zeitraum über das 25. Lebens-
jahr hinaus berücksichtigt. 

Diese Regelung wird den tatsächlichen Verhältnis-
sen nicht stets voll gerecht. Ihre Änderung ist aber 
nicht vordringlich, weil unvertretbare Härten durch 
die Gewährung individueller Ausbildungsbeihilfen 
vermieden werden können. 

Die Bundesregierung hält es für erforderlich, daß 
im Zusammenhang mit der eingeleiteten Steuer-
reform der Familienlastenausgleich sozial gerechter 
und wirkungsvoller gestaltet wird. Im Rahmen die-
ser Reform des Familienlastenausgleichs wird auch 
über die Heraufsetzung der genannten Altersgrenze 
zu entscheiden sein. 

') Siehe 124. Sitzung, Seite 7194 A 

Anlage 17 

Schriftliche Antwort 

des Parlamentarischen Staatssekretärs Rosenthal 
vom 14. Mai 1971 auf die Schriftliche Frage des Ab-
geordneten Engelsberger (CDU/CSU) (Drucksache 
VI/2166 Frage B 5) : 

Stimmt die Bundesregierung mit der am 1. Mai in Hannover 
in Anwesenheit des Bundeskanzlers vom DGB-Vorsitzenden Vet-
ter geäußerten Ansicht überein, daß die bestehende Gesell-
schaftsordnung verändert werden müßte, bevor sich die Ge-
werkschaften in die Gesellschaft integrieren lassen könnten, und 
muß hinter dieser Erklärung nicht die Absicht vermutet werden, 
die soziale Marktwirtschaft zu einem sozialistischen Wirtschafts-
system umzugestalten? 

Der Teil der Rede, die der Bundesvorsitzende des 
DGB, Heinz O. Vetter, am 1. Mai 1971 in Hannover 
gehalten hat, auf den Sie sich in Ihrer Anfrage be-
ziehen, hat folgenden Wortlaut: 

„Die Gewerkschaften wollen eben mehr als nur 
das kapitalistische System verbessern, und sie leh-
nen es ab, sich in unsere Gesellschaft zu integrieren, 
so wie sie heute ist. Wir wollen und werden ge-
meinsam mit den fortschrittlichen politischen Kräf-
ten diese Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung än-
dern, um eine lebenswerte Zukunft für alle zu 
sichern." 

Die Ausführungen von Herrn Vetter bringen mei-
nes Erachtens zum Ausdruck, daß sich die Gewerk-
schaften nicht mit dem in Wirtschaft und Gesell-
schaft Erreichten zufrieden geben. Sie betrachten 
es als ihre Aufgabe, sich für die Weiterentwicklung 
unserer Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung ein-
zusetzen. Diese Notwendigkeit, unsere marktwirt-
schaftlich organisierte, freiheitliche Gesellschaftsord-
nung ständig zu erneuern, z. B. in der Frage Mitbe-
stimmung und Vermögensverteilung, sehe auch ich. 
Andernfalls wäre ihr Bestand auf Dauer gefährdet. 
In diesem Zusammenhang möchte ich auf das Grund-
satzprogramm Ihrer Partei hinweisen. Die CDU hat 
sich darin im Abschnitt Arbeit, Wirtschaft, Finan-
zen ebenfalls für einen Ausbau der Sozialen Markt-
wirtschaft ausgesprochen. Auch die CDU setzt sich 
in ihrem Berliner Programm, 2. Fassung, Ziffer 61, 
für eine Fortentwicklung der sozialen Marktwirt-
schaft ein. 
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